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ENTWURF

Jahrgang 2024 Ausgegeben am xx. xxxx 2024

XX. Gesetz 4. Dienstrechts-Novelle 2024

Gesetz, mit dem die Dienstordnung 1994 (65. Novelle zur Dienstordnung 1994), die
Vertragsbedienstetenordnung 1995 (72. Novelle zur Vertragsbedienstetenordnung 1995),
das Wiener Bedienstetengesetz (28. Novelle zum Wiener Bedienstetengesetz), die
Pensionsordnung 1995  (44. Novelle  zur  Pensionsordnung  1995), das
Unfallfursorgegesetz 1967 (27. Novelle zum Unfallfirsorgegesetz 1967) und das Wiener
Bezligegesetz 1995 (21. Novelle zum Wiener Bezligegesetz 1995) gedndert werden
(4. Dienstrechts-Novelle 2024)

Der Wiener Landtag hat beschlossen:
Artikel |

Die Dienstordnung 1994, LGBI. fir Wien Nr. 56, zuletzt ge&ndert durch das Gesetz LGBI. fur Wien
Nr. xx/2024, wird wie folgt geéndert:

1. In § 27 Abs. 7 wird der erste Satz durch die Satze ,.Der Beamte darf Uber die fur ihn malRgebende
Arbeitszeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung
eines Schadens unverziglich notwendig ist. Der Beamte, dessen Arbeitszeit gemaR § 28 oder § 55a oder
8 61b herabgesetzt ist, darf Uber die fur ihn maBgebende Arbeitszeit hinaus aulRerdem nur dann zur
Dienstleistung herangezogen werden, wenn kein Bediensteter zur Verflgung steht, auf den diese
Voraussetzung nicht zutrifft.* ersetzt und wird nach dem letzten Satz folgender Satz angefligt:

,,Fur Mehrdienstleistungen, die in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) oder an Sonn- und Feiertagen geleistet
wurden, ist Z 1 mit der MalRgabe anzuwenden, dass das Verhaltnis fiir den Freizeitausgleich 1:2 betragt.«

2. In 8 110 Abs. 2 und 3 wird jeweils das Datum ,,1. September 2024 durch das Datum ,,1. Oktober
2024 ersetzt.

Artikel 11

Die Vertragsbedienstetenordnung 1995, LGBI. fiir Wien Nr. 50, zuletzt geéndert durch das Gesetz
LGBI. fur Wien Nr. xx/2024, wird wie folgt geandert:

1. In 812 Abs. 9 wird der erste Satz durch die S&tze ,Der Vertragsbedienstete darf iiber die fiir ihn
malgebende Arbeitszeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur
Vermeidung eines Schadens unverzlglich notwendig ist. Der Vertragsbedienstete, dessen Arbeitszeit
gemé&lR Abs. 1 oder Abs. 8b oder § 33a oder § 37b herabgesetzt ist, darf uber die fur ihn maligebende
Avrbeitszeit hinaus auBerdem nur dann zur Dienstleistung herangezogen werden, wenn kein Bediensteter
zur Verfligung steht, auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft. ersetzt und wird vor dem letzten Satz
folgender Satz eingefligt:

»Fur Mehrdienstleistungen, die in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) oder an Sonn- und Feiertagen geleistet
wurden, ist Z 1 mit der MaRgabe anzuwenden, dass das Verhéltnis fur den Freizeitausgleich 1:2 betrdgt.

2.1n 8 64 Abs. 2 und 3 wird jeweils das Datum ,,1. September 2024 durch das Datum ,,1. Oktober 2024
ersetzt.
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Artikel 11

Das Wiener Bedienstetengesetz, LGBI. fur Wien Nr. 33/2017, zuletzt geéndert durch das Gesetz
LGBI. fir Wien Nr. xx/2024, wird wie folgt geéndert:

1. Im Inhaltsverzeichnis werden nach der den § 4 betreffenden Zeile die Zeile:
,»§ 4a. Traineeprogramm*

und nach der den § 109 betreffenden Zeile die Zeile:
,»§ 109a. Entlohnung wéhrend eines Traineeprogramms*

eingeflgt.

2. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der den § 13 betreffenden Zeile folgende Zeile eingefiigt:
,»§ 13a. Karrierepfad*

3. Im Inhaltsverzeichnis lautet die den § 115a betreffende Zeile:
,»$ 115a. Entgelterhdhung fir die in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen als Pflege- und
Betreuungspersonal titigen Bediensteten®

4. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der den § 138h betreffenden Zeile folgende Zeile eingefligt:
,.§ 138i. Ubergangsbestimmung zur 28. Novelle zum Wiener Bedienstetengesetz*

5. Nach § 4 wird folgender § 4a samt Uberschrift eingefiigt:
,, Traineeprogramm

8§ 4a. (1) Das Traineeprogramm soll Personen, die ein Studium an einer Fachhochschule oder einer
Universitat abgeschlossen haben, eine zielorientierte Weiterbildung zur Entwicklung der fachlichen und
personlichen Fahigkeiten bieten. Auf die Zulassung zum Traineeprogramm besteht kein Rechtsanspruch.

(2) Das Traineeprogramm umfasst mehrere Stationen mit unterschiedlichen Aufgaben und endet
spatestens nach einer Gesamtdauer von 15 Monaten. Personen, die bereits ein Traineeprogramm bei der
Stadt Wien absolviert haben, und Personen, die bereits in einem sonstigen Dienstverhaltnis zur Gemeinde
Wien gestanden sind, sind zum Traineeprogramm nicht zuzulassen. Bei der Stadt Wien absolvierte
Ferial-, Pflicht- oder Verwaltungspraktika stehen einer Zulassung zum Traineeprogramm nicht entgegen.

(3) §4 Abs. 3 bis 8 gilt fur Personen, die an einem Traineeprogramm der Stadt Wien teilnehmen
(Trainees), sinngemald mit folgenden Maligaben:
1. § 18 findet bei Entsendung von Trainees sinngemall Anwendung.

2. Fir ein Traineeprogramm in der Dauer von 15 Monaten besteht der Anspruch auf Freistellung
gemal § 4 Abs. 5 im Ausmafl von 250 Stunden.*

6. In 8 7 Abs. 6 wird die Wortfolge ,,im Fall des § 109 durch die Wortfolge ,,in den Féllen des § 109 und
§ 109a“ ersetzt.

7.8 13 Abs. 2 erster Satz wird durch folgende Satze ersetzt:

,(2) Die Dauer der probeweisen Verwendung betrégt sechs Monate, sofern die bzw. der Bedienstete
an mehr als der Hélfte der Arbeitstage seit Beginn der probeweisen Verwendung eine Dienstleistung
erbracht hat. Andernfalls verlangert sich die Dauer der probeweisen Verwendung so lange, bis die nach
dem ersten Satz erforderliche Anzahl an Arbeitstagen mit Dienstleistung erreicht ist.

8. Nach § 13 wird folgender § 13a samt Uberschrift eingefiigt:
»Karrierepfad

8§ 13a. (1) Eine Bedienstete bzw. ein Bediensteter, die bzw. der die in der Zugangsverordnung (8 10)
vorgesehenen Voraussetzungen fir die Verwendung auf einem Dienstposten einer Modellstelle der
Modellfunktionen

1. ,Verwaltung/Administration Sachbearbeitung Allgemein‘ oder
2. ,,Verwaltung/Administration Sachbearbeitung Spezialisiert* oder
3. ,,Technische Sachbearbeitung Allgemein“ oder

4., Technische Sachbearbeitung Spezialisiert*

erfullt, kann, wenn sie bzw. er dazu fachlich geeignet erscheint, auf einem Dienstposten verwendet
werden, der einer Modellstelle der néchst héher bewerteten Modellfunktion derselben Berufsfamilie
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zugeordnet ist, obwohl sie bzw. er die dafir in der Zugangsverordnung vorgesehenen Voraussetzungen
noch nicht erfullt (Karrierepfad).

(2) Wéhrend des Karrierepfades ist die bzw. der Bedienstete der am hdchsten bewerteten
Modellstelle ihrer bzw. seiner Modellfunktion (Abs. 1 Z 1 bis 4) zuzuordnen. Fir die Einstufung in dem
dieser Modellstelle zugeordneten Gehaltsband sind im Rahmen des jeweiligen Anwendungsbereiches
§ 85 Abs. 1, § 86 und § 89 Abs. 1 bis 3 und 5 zu beachten.

(3) Der Karrierepfad endet planméaRig, wenn die bzw. der Bedienstete die in der Zugangsverordnung
fir die Verwendung auf einem Dienstposten einer Modellstelle der héher bewerteten Modellfunktion
vorgesehenen Voraussetzungen erfullt. Mit Erflllen der Voraussetzungen ist die bzw. der Bedienstete in
das der betreffenden Modellstelle zugeordnete Gehaltsband einzureihen (8§ 89). Die Dauer des
Karrierepfades ist auf die Dauer der probeweisen Verwendung (8§ 13) anzurechnen.

(4) Erweist sich die bzw. der Bedienstete wéahrend des Karrierepfades als nicht geeignet, ist der
Karrierepfad vorzeitig zu beenden. Die bzw. der Bedienstete ist auf einem flr sie bzw. ihn geeigneten
Dienstposten zu verwenden und entsprechend zu entlohnen.*

9. In § 59 Abs. 10 wird der erste Satz durch die Satze ,,Die bzw. der Bedienstete darf tiber die flr sie bzw.
ihn maRgebende Arbeitszeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die Dienstleistung
zur Vermeidung eines Schadens unverziiglich notwendig ist. Die bzw. der Bedienstete, deren bzw. dessen
Avrbeitszeit geméaR Abs. 1 oder Abs. 9a oder § 62 oder § 64 herabgesetzt ist, darf Uber die fir sie bzw. ihn
malgebende Arbeitszeit hinaus auflerdem nur dann zur Dienstleistung herangezogen werden, wenn keine
Bedienstete bzw. kein Bediensteter zur Verfligung steht, auf die bzw. den diese Voraussetzung nicht
zutrifft.* ersetzt und wird im letzten Satz der Ausdruck ,,1:1,75 durch den Ausdruck ,,1:2¢ ersetzt.

10. In 8 76 Abs. 2 erhélt die bisherige Z 12b die Bezeichnung ,,12¢.“ und wird nach Z 12a folgende Z 12b
eingeflgt:
,»12b. Operationsmanagement, bestehend aus der Modellfunktion
Operationsmanagerin bzw. Operationsmanager*

11. 876 Abs. 2 Z 18 lautet:
,,18. Politik, bestehend aus den Modellfunktionen
a) Politische Referentin Junior bzw. Politischer Referent Junior
b) Politische Referentin bzw. Politischer Referent*

12. 876 Abs. 2 Z 21 lautet:
,,21. Informations-/Kommunikationstechnologie, bestehend aus den Modellfunktionen

a) IKT-Servicedesk
b) IKT-Betreuung Junior
¢) IKT-Engineering Junior
d) IKT-Engineering Professional
e) IKT-Systembetrieb
f) IKT-Betreuung
g) IKT-Engineering Senior
h) IKT-Organisation
i) IKT-Architektur
j) Chief Technologie Officer*

13. 8 89 Abs. 1 wird durch folgende Abs. 1 und 1a ersetzt:

»(1) Die besoldungsrechtliche Einreihung in das neue Gehaltsband hat in jene Gehaltsstufe zu
erfolgen, die dem niedrigsten Gehaltsbetrag zugeordnet ist, der das Gehalt, welches der
besoldungsrechtlichen Stellung der bzw. des Bediensteten am Tag der Héherreihung im bisherigen
Gehaltsband entsprache, um mindestens die Differenz der Gehaltsbetrdge der Gehaltsstufen 1 und 2 des
neuen Gehaltsbandes ubersteigt. Erfolgt die Hoherreihung nicht in das nachsthéhere Gehaltsband, erhéht
sich der sich aus dem ersten Satz ergebende Mindestbetrag um die Differenz der Gehaltsbetrage der
Gehaltsstufen 1 und 2 jedes Gehaltsbandes, das zwischen dem bisherigen und dem neuen Gehaltsband
liegt.
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(1a) Abweichend von Abs.1 ist fir die Einreihung in das neue Gehaltsband der fir die
besoldungsrechtliche Stellung am Tag vor der Hoherreihung im bisherigen Gehaltsband fir den
Erfahrungsanstieg zu berucksichtigende Zeitraum maRgebend, wenn

1. die Hoherreihung mit der Zuordnung zu einer Modellstelle derselben Modellfunktion verbunden
ist oder

2. die Dienstposten auf Grund einer Anderung der Anlage 1 und/oder der Modellstellen-
Verordnung einer hoher bewerteten Modellstelle zugeordnet werden.*

14. In 889 Abs. 5 wird der Ausdruck ,,62,59 Euro* durch die Wortfolge ,,den gemiBl Abs. 1 fir die
Einreihung in das neue Gehaltsband mafigebenden Betrag™ ersetzt.
15. § 89 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

,(7) Erfolgt die Hoherreihung nach einer zuvor erfolgten Riickreihung und wird die bzw. der davon
betroffene Bedienstete derselben Modellstelle, der sie bzw. er bereits vor der Rickreihung zugeordnet
war, oder einer anderen Modellstelle desselben Gehaltsbandes zugeordnet, sind Abs. 1 bis 6 sinngemal
mit der Malgabe anzuwenden, dass die besoldungsrechtliche Stellung (8 86 Abs.1) nach der
Hoherreihung zumindest der besoldungsrechtlichen Stellung zu entsprechen hat, die die bzw. der
Bedienstete unmittelbar vor der Riickreihung erreicht hatte.*

16. In § 98 Abs. 6 Z 2 wird der Ausdruck ,,75 % durch den Ausdruck ,,100 % ersetzt.

17. 8 109 Abs. 2 wird folgender Satz angefligt:
,»Im Fall der Herabsetzung der Arbeitszeit gemal § 4 Abs. 4 ist § 105 sinngemil} anzuwenden.*

18. Nach § 109 wird folgender § 109a samt Uberschrift eingefiigt:
,Entlohnung wéhrend eines Traineeprogramms

§109a. Abweichend von 8§75 Abs.1 und?2 gebihrt den Trainees fur die Dauer der
ordnungsgemélen Teilnahme an einem Traineeprogramm ein monatlicher Ausbildungsbeitrag in der
Hohe von 80 % des jeweiligen Anfangsgehalts des Gehaltsbandes, dem die der Verwendung der bzw. des
Trainees entsprechende Modellstelle zugeordnet ist. § 109 Abs. 2 bis 4 gilt sinngemaf.«

19. Die Uberschrift zu § 115a lautet:
»~Entgelterhdhung fur die in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen als Pflege- und
Betreuungspersonal tatigen Bediensteten*
20. § 115a Abs. 1 letzter Satz wird durch folgenden Satz ersetzt:
,Fur die Entgelterhohung der Jahre 2024 bis 2028 gilt dies sinngemaf.*
21. In 8 136 Abs. 2 und 3 wird jeweils das Datum ,1.September 2024“ durch das Datum
,,1. Oktober 2024 ersetzt.
22. Nach § 138h wird folgender § 138i samt Uberschrift eingefigt:
,Ubergangsbestimmung zur 28. Novelle zum Wiener Bedienstetengesetz

§ 138i. Die bzw. der Bedienstete, deren bzw. dessen Hoéherreihung vor dem Inkrafttreten des 8 89
Abs. 7 in der Fassung der 28. Novelle zum Wiener Bedienstetengesetz erfolgt ist, erhalt mit Wirksamkeit
des Inkrafttretens dieser Bestimmung die besoldungsrechtliche Stellung, die sie bzw. er zu diesem
Zeitpunkt erreicht hétte, wenn § 89 Abs. 7 in der Fassung der 28. Novelle zum Wiener Bedienstetengesetz
auf ihre bzw. seine Hoherreihung anzuwenden gewesen wére.*



5von 10

23. In der Anlage 1 wird im Schema W1 nach der der Berufsfamilie ,,Medizinphysik® zugeordneten
Tabelle folgende Tabelle eingefiigt:

LBerufsfamilie Operationsmanagement

Gehaltsband Modellfunktion Funktionsbeschreibung

Die Modellfunktion ,,Operationsmanagerin bzw.
Operationsmanager” umfasst die
abteilungsiibergreifende organisatorische Steuerung des
OP-Bereiches sowie die Fachfiihrung aller Personen, die
mit der OP-Planung direkt und indirekt befasst sind.
W1/16 Operationsmanagerin Gegebenenfalls umfasst diese Funktion die direkte

bzw. Operationsmanager | Personalfiihrung der OP-Koordinatorinnen bzw.
OP-Koordinatoren sowie die hauptverantwortliche
dispositive und konzeptionelle Bearbeitung von
komplexen und kontroversen Problemstellungen im
OP-Bereich.

Diese Modellfunktion beinhaltet nur eine Modellstelle.*

24. In der Anlage 1 im Schema W1 in der der Berufsfamilie ,,Politik“ zugeordneten Tabelle wird in der
der Modellfunktion ,,Politische Referentin bzw. Politischer Referent” zugeordneten Zeile in der Spalte
,,Gehaltsband* der Ausdruck ,,W1/9 - W1/11¢ durch den Ausdruck ,W1/11 - W1/13* ersetzt und wird vor
dieser Zeile folgende Zeile eingefiigt:

Die Modellfunktion ,,Politische Referentin Junior bzw.
Politischer Referent Junior umfasst die Bearbeitung von
falloezogenen Aufgabenstellungen in den Biros der
Bezirksvorstehungen und/oder Geschaftsgruppen unter
Einhaltung der jeweiligen Richtlinien und Gesetze unter
Anleitung. Dazu gehoéren auch die Erledigung von
Burgerinnen- und Birgeranfragen, die Vorbereitung von
Entscheidungsgrundlagen ~ fur  die  entsprechenden
Gremien, fallweise auch die direkte Betreuung von
Kundinnen und Kunden, die Verfassung von Berichten
und Stellungnahmen unter Beriicksichtigung der mit den
Dienststellen abgestimmten fachlichen Inhalte, die
Erstellung von politischen und strategischen Konzepten
sowie die Vernetzung mit relevanten Stakeholdern,
jeweils unter Anleitung.

Diese Modellfunktion beinhaltet nur eine Modellstelle.*

Politische Referentin
LW1/10 Junior bzw. Politischer
Referent Junior

25. In  der Anlagel im Schema W1 werden in der der Berufsfamilie
»Informations-/Kommunikationstechnologie* zugeordneten Tabelle nach der der Modellfunktion
,IKT-Servicedesk* zugeordneten Zeile folgende Zeilen eingeflgt:

Die Modellfunktion ,,JKT-Betreuung Junior* umfasst
die selbststandige Ausfilhrung der nachstehenden
Aufgaben:

1. die Auftragsabwicklung fiir die Bereitstellung
von Applikationsservices,

2. die Applikationsbetreuung,
~W1/7-W1/8 IKT-Betreuung Junior 3.die  Bearbeitung von  Aufgaben im

Zusammenhang mit Anforderungsanalysen
und Lésungsberatungen und

4. die Unterstltzung der Kundinnen und Kunden
bei Einsatz und  Optimierung ihrer
Applikationen.

Unterschiede in der Differenzierung der einzelnen
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Modellstellen innerhalb dieser Modellfunktion ergeben
sich aus dem Aufgabencharakter.

Die Modellfunktion ,,JKT-Engineering Junior* umfasst
die selbststandige Ausfuhrung der nachstehenden
Aufgaben:

1.

die Auswahl von Geraten/Komponenten
entsprechend den Anforderungen sowie die
Analyse von Einsatzgebieten und die
entsprechende Auswahl/Konfiguration,

. die Konfiguration und Uberwachung von I1KT-

Teilsystemen (z. B. Server-, Netzwerk- oder
Datenbanksysteme),

. die Planung, Implementierung und Testung

von  IKT-Teilsystemen (z.B.  Server-,
Netzwerk- oder Datenbanksysteme),

. die Durchfliihrung von Installationsvorgéngen

von Hard- und Softwarekomponenten unter
Berucksichtigung der Systemarchitektur und
der Bedurfnisse der Anwenderinnen und
Anwender,

W1/7 - W1/8 IKT-Engineering Junior 5.die Konzeption, Planung, Umsetzung und
Testung von SicherheitsmalRnahmen fir 1KT-
Systeme (z. B. Server-, Netzwerk- oder
Datenbanksysteme),

6.die  Entwicklung  (Development) und
Erweiterung  (Customizing) von  IKT-
Teilsystemen unter Beachtung der
vorgegebenen Qualitatsstandards,

7. die Erarbeitung von Systemanforderungen mit
Kundinnen und Kunden,

8. die Durchfihrung von Software- und
Komponententests sowie die Dokumentation
und Bewertung der Ergebnisse dieser und

9. die Programmierung/Entwicklung und Testung
von  Datenbanken  entsprechend  dem
Datenmodell.

Unterschiede in der Differenzierung der einzelnen
Modellstellen innerhalb dieser Modellfunktion ergeben
sich aus dem Aufgabencharakter.

Die Modellfunktion ,,JKT-Engineering Professional*
umfasst

1. die Konfiguration und Uberwachung von IKT-
Systemen (z. B. Server-, Netzwerk- oder
Datenbanksysteme),

2. die Planung, Implementierung und Testung
von IKT-Systemen (z. B. Server-, Netzwerk-
oder Datenbanksysteme),

IKT-Engineering 3. die Analyse von Sicherheitsrisiken bei 1KT-
W1/9 - W1/10 p : Systemen,
rofessional ’ .

4. die Erstellung von technischen
Dokumentationen,

5.die  Entwicklung  (Development)  und
Erweiterung (Customizing) einer
installationsféahigen Applikationssoftware,

6. die Erarbeitung von
Zielen/Systemanforderungen und

Rahmenbedingungen mit Kundinnen und
Kunden,
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7.die  Durchfihrung von Software- und
Komponententests, die Dokumentation und
Bewertung dieser sowie die Ableitung von
MafRnahmen,

8. die Identifikation von Daten, die Analyse
dieser und die Erstellung entsprechender
Datenmodelle und

9.die Planung von Roll-outs von IKT-
Anwendungen unter Bericksichtigung von
betrieblichen Vorgaben.

Unterschiede in der Differenzierung der einzelnen
Modellstellen innerhalb dieser Modellfunktion ergeben
sich aus dem Aufgabencharakter.”

26. In der Anlage 1 im Schema W1 in der der Berufsfamilie ,,Informations-/Kommunikationstechnologie*
zugeordneten Tabelle lautet in der der Modellfunktion ,,IKT-Betreuung* zugeordneten Zeile in der Spalte
,,JFunktionsbeschreibung* der erste Satz:

,,Die Modellfunktion ,,IKT-Betreuung® umfasst

1. die Beratung und Unterstutzung von Kundinnen und Kunden bei Einsatz und Optimierung ihrer
Applikationen,

2. die Abwicklung von und die Mitwirkung bei IKT-Vorhaben bzw. IKT-Projekten,
3. die strategische Gestaltung und wirtschaftliche Planung von Services,

. die Bereitstellung von Applikationsservices und die Organisation, Koordination und
Durchfiihrung der Auftragsabwicklungen fiir diese,

. die Durchfiihrung von Anforderungsanalysen, Ldsungsberatungen und Dokumentation dieser,
. die Analyse von Geschéftsanforderungen und Dokumentation dieser,
. die Analyse IKT-unterstltzter Prozesse und

. die Bearbeitung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Projektmanagement und dem
Projektportfoliomanagement.*

I

o N o O

27. In der Anlage 1 im Schema W1 in der der Berufsfamilie
»Informations-/Kommunikationstechnologie* zugeordneten Tabelle wird in der der Modellfunktion
,»IKT-Engineering® zugeordneten Zeile der Ausdruck ,IKT-Engineering™ jeweils durch den Ausdruck
,»IKT-Engineering Senior* ersetzt.

28. In der Anlage 1 im Schema W1 in der der Berufsfamilie ,,Lehrerinnen und Lehrer (Pddagoginnen und
Padagogen)“ zugeordneten Tabelle wird in der der Modellfunktion ,Lehrerin bzw. Lehrer an den
berufsbildenden  Privatschulen der Stadt Wien“ zugeordneten Zeile in der Spalte
,,JFunktionsbeschreibung*“ nach der Wortfolge ,,Fachfiihrungsaufgaben einer Fachbereichsleitung® die
Wortfolge ,,bzw. Aufgaben der Fach- und Personalfuhrung®“ und nach dem Wort ,Fachfiihrung® die
Wortfolge ,,bzw. der Fach- und Personalfiihrung® eingefugt.

29. In der Anlage 2 lautet der Einreihungsplan fiir das Schema W1 wie folgt:
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Anlage 2
(zu § 76 Abs. 1)

W11 wW1/2 W1/3 WL/4 W15 W1/6 W17 WL/8 W19 W1/10 W1/11 WiL/12 W1/13 W1/14 W1/15 WL/16 W17 W1/18 W1/19 | WL,/20 W1/21 [ W1/22 W1/23
Management Allgemein Management Il Management || Management |
Fiihrung Allgemein Fidhrung VI Fiihrung V Fidhrung IV
. o Kinder garten- oder Hortleiterin bzw i iterin bzw Regi er
LR E U BUETEBIIED Kindergarten oder Hortleiter Kindergdrten
Fiihrung Pflege Statio nsleitung Pflege Bereichsleitung Pflege
Leitung Medizinische _ _ _ _ 5
EUNINE e e rne [ t—— Fachbereichsleitung MTD G Bereichsleitung MTDG Leitung MTDG
therapeutische und di ische
(I I O (LN Leitende Hebamme Bereichsleitung Hebammen
Fiihrung IKT IKT-Referatsleitung
Verwaltung/Administration Sachb ear beitun
W /A dministr aion Ver Sernvic e/ _ = Ver A Sac S t W Administration Fac Verwaltung/Administration Expertin bzw. Experte
Allgemein
Technische Sachbearbeitung Allgemein Technische Sachbearbeitung Spezialisiert Technische Fachbearbeitung Technische Bxpertin bzw Technischer Experte
Technik Servicedienste Technik Facharbeit Technik Spezialisierte Facharbeit Technik
Anlagenbetreuung Technik
Medizinphy sik
Medizinphysiker
O p=atio nsmanage rin
Operationsmanagement
0 peratio s manager
. . . Psychologin bzw. Psychologe/Klinische Psychologin
Psychologie/Klinische Psychologie bzw. Klinischer Psychologe
Soziale Arbeit/Sczider Dienst
i i i i Soziale Arbeit/Sozialer Dienst Fachbearb eit
Soziale Arbeit/Sozialer Dienst T e oziale Arbeit/S ozialer Dienst Fachbearbeitung
Fadhbereichsko ordination Pflege Fachbereichskoordination Pflege
Fachber eich skoor dination Fachbursichakesrdinaticn
Hebammen Hepammqn
Pelisicha Rufarantin Junice
Politik baw. Politische Referentin bzw. Politischer Referent
Pelitischar Rafarant nier
Interne Revision Interne Revisorin bzw. Interner Revisor
IKT-Ar chitektur e
officer
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Artikel IV

Die Pensionsordnung 1995, LGBI. fir Wien Nr. 67, zuletzt gedndert durch das Gesetz LGBI. fiir
Wien Nr. 38/2023, wird wie folgt geéndert:

1.8 1 Abs. 572 lautet:
,,2. die vor der EheschlieBung geborenen gemeinsamen Kinder,*

2.In § 5 Abs. 3 Z 2 wird nach dem Wort ,,Grund* die Wortfolge ,,im Zeitpunkt der Wirksamkeit der
Versetzung in den Ruhestand* eingefiigt.

3. In § 6 Abs. 2a werden nach dem Zitat ,,§§ 53 bis 55 der Dienstordnung 1994 ein Beistrich und die
Wortfolge ,.einer Dienstfreistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt gemaf
8 61c der Dienstordnung 1994 eingefligt.

4.1n § 14 Abs. 2 und 3 lautet Z 4 jeweils:
4. vor der EheschlieBung ein gemeinsames Kind geboren wurde oder®

5. In 8 21 Abs. 8a wird nach dem Wort ,,Ausland” die Wortfolge ,,gemil Abschnitt 2 bis 4 des
Freiwilligengesetzes, BGBI. I Nr. 17/2012,* eingefligt.

6. In 8 23 Abs. 4 Z 3 lit. b wird die Wortfolge ,,durch diese Ehe ein Kind legitimiert™ durch die Wortfolge
,vor der EheschlieBung ein gemeinsames Kind geboren* ersetzt.

7. Nach § 73w wird folgender § 73x samt Uberschrift eingefigt:
»Pensionsanpassung fur das Kalenderjahr 2025

§ 73x. (1) Abweichend von § 46 Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 sowie § 5 Abs. 4 und § 6 Abs. 2 erster

Satz RVZG 1995 ist das Gesamtpensionseinkommen mit 1. Janner 2025 wie folgt zu erhdhen:
1. wenn es nicht mehr als 6.060 Euro monatlich betrégt, um 4,6 %,
2. wenn es mehr als 6.060 Euro monatlich betrégt, um 278,76 Euro.

(2) Das Gesamtpensionseinkommen im Sinn des Abs. 1 einer Person umfasst alle im Dezember 2024
nach diesem Gesetz, dem RVZG 1995 und dem Wiener Bezigegesetz 1995 gebiihrenden und der
Pensionsanpassung zum 1. Janner 2025 unterliegenden Ruhe- und Versorgungsbezige. Ausgenommen
sind die Zulagen gemaR 8§29 und 30. Bezieht eine Person zwei oder mehrere Ruhe- oder
Versorgungsbeziige, die zum Gesamtpensionseinkommen zéhlen, ist jeder einzelne Ruhe- bzw.
Versorgungsbezug entweder mit dem Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder — im Fall des Abs. 1 Z 2 — mit
jenem Prozentsatz zu erhthen, der dem Anteil von 278,76 Euro am Gesamtpensionseinkommen
entspricht.*

8. In § 74 Abs. 2 wird das Datum ,,1. November 2023 durch das Datum ,,1. Oktober 2024 ersetzt.
Artikel V

Das Unfallfirsorgegesetz 1967, LGBI. flir Wien Nr. 8/1969, zuletzt gedndert durch das Gesetz
LGBI. fur Wien Nr. 4/2023, wird wie folgt gedndert:

1.82Z7lit. b lautet:
,,b) das vor der EheschlieBung geborene gemeinsame Kind,*

2.In 8 12 Abs. 2 Z 2 wird nach dem Wort ,,Ausland“ die Wortfolge ,,gemdl Abschnitt 2 bis 4 des
Freiwilligengesetzes, BGBI. | Nr. 17/2012,* eingefugt.

3.In 8 17 Abs. 5 wird das Wort ,,daB* jeweils durch das Wort ,,dass* und die Wortfolge ,,durch die Ehe
oder eine frilhere Ehe mit dem Versehrten ein Kind legitimiert* durch die Wortfolge ,,vor der Ehe oder
einer fritheren Ehe mit dem Versehrten ein gemeinsames Kind geboren® ersetzt.

4. 1n § 38 Abs. 2 wird das Datum ,,1. Janner 2023 durch das Datum ,,1. Oktober 2024 ersetzt.
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Artikel VI

Das Wiener Bezligegesetz 1995, LGBI. fur Wien Nr. 71, zuletzt ge&ndert durch das Gesetz LGBI.
fur Wien Nr. 38/2023, wird wie folgt geéndert:

1. In § 11 Z 3 wird die Wortfolge ,.fiir die Kalenderjahre 2019 bis 2024 §8 73p, 73q, 73s, 73t und § 73u
Abs. 1 bis 3 sowie § 73w* durch die Wortfolge ,,fiir die Kalenderjahre 2019 bis 2025 88 73p, 73q, 73s,
73tund § 73u Abs. 1 bis 3, § 73w sowie § 73x* ersetzt.

2. In 8§ 57 Abs. 2 wird das Datum ,,1. November 2023 durch das Datum ,,1. Oktober 2024 ersetzt.

Artikel VII

Es treten in Kraft:

1At 1Z2, Art. 11 Z2, Art. 111 Z 1 bis 3, 5 bis 8 und 17 bis 21 sowie Art. IV, Art. V und Art. VI
mit dem der Kundmachung folgenden Tag,

2. Art. 1 Z 1, Art. Il Z 1 sowie Art. Il Z 9 bis 12, 16 und 23 bis 29 mit dem der Kundmachung
folgenden Monatsersten und

3. Art. 11 Z 4, 13 bis 15 sowie 22 mit 1. Janner 2025.

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor:
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Vorblatt

Ziele und wesentlicher Inhalt:

Legistische Umsetzung folgender Ergebnisse aus dem Projekt ,,Evaluierung der Dienstrechts- und Besol-
dungsreform*:

Die gesetzlichen Bestimmungen im Wiener Bedienstetengesetz betreffend die Einstufung bei Hoher-
reihung sollen grundlegend Uberarbeitet und fiir die betroffenen Bediensteten attraktiver gestaltet
werden.

Die Rahmenbedingungen fiir Karrierepfade sollen ausdriicklich im Wiener Bedienstetengesetz ver-
ankert werden. Gleichzeitig sollen die bestehenden Rahmenbedingungen fir Karrierepfade im Inte-
resse einer besseren Vollziehbarkeit vereinfacht und fir die betroffenen Bediensteten attraktiver ge-
staltet werden.

Im Wiener Bedienstetengesetz soll die Modellfunktion ,,Politische Referentin bzw. Politischer Refe-
rent® hoher bewertet werden. Aullerdem soll in der Berufsfamilie ,,Politik“ die neue Modellfunktion
,,Politische Referentin Junior bzw. Politischer Referent Junior* geschaffen werden.

Die Regelungen hinsichtlich der Abgeltung von Mehrdienstleistungen, die teilzeitbeschaftigte Be-
dienstete in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen leisten, sollen vereinheitlicht werden. Gleichzeitig
sollen die Voraussetzungen fiir die Heranziehung teilzeitbeschéftigter Bediensteter, ausgenommen
bestimmter Teilzeitbeschéftigungen wie z.B. zur Betreuung eines Kindes, zu Mehrdienstleistungen
erleichtert werden.

Im Wiener Bedienstetengesetz sollen die Rahmenbedingungen flr die Teilnahme an einem Trainee-
programm der Stadt Wien verankert werden.

Soweit einer Hoherreihung bzw. Umreihung verpflichtend eine sechsmonatige probeweise Verwen-
dung voranzugehen hat, soll im Wiener Bedienstetengesetz erganzend geregelt werden, dass sich die
Dauer der probeweisen Verwendung entsprechend verlangert, sofern nicht an mehr als der Hélfte der
Arbeitstage wéhrend der sechs Monate tatséchlich eine Dienstleistung erbracht wird.

In der Berufsfamilie ,,Informations-/Kommunikationstechnologie sollen im Wiener Bedienstetenge-
setz neue Modellfunktionen geschaffen und bestehende adaptiert werden.

Weitere Inhalte der 4. Dienstrechts-Novelle 2024 sind:

Die Pensionserh6hung fur das Jahr 2025 im Bereich der Stadt Wien soll im Interesse einer gleich-
maRigen Entwicklung der Pensionen der 6ffentlichen Bediensteten und Funktiondrinnen und Funkti-
onére im Gleichklang mit der Erhdhung der Pensionen der Bundesbeamtinnen und -beamten sowie
der Funktiondrinnen und Funktiondre des Bundes grundsatzlich unter Heranziehung des Anpas-
sungsfaktors von 1,046 erfolgen. Dabei soll auf das Gesamtpensionseinkommen abgestellt und die-
ses ab einer bestimmten Héhe um einen gleichbleibenden Fixbetrag erhéht werden.

Die neue Berufsfamilie ,,Operationsmanagement™ soll in das Wiener Bedienstetengesetz aufgenom-
men werden.

In der Anlage 1 zum Wiener Bedienstetengesetz soll eine Ergénzung der Funktionsbeschreibung der
Modellfunktion ,,Lehrerin bzw. Lehrer an den berufsbildenden Privatschulen der Stadt Wien* erfol-
gen.

Im Wiener Bedienstetengesetz soll die Rechtsgrundlage fir die Fortfuhrung der Entgelterhdhung fur
das in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen tatige Pflege- und Betreuungspersonal der Ge-
meinde Wien fur die Jahre 2025 bis 2028 geschaffen werden.

Dariber hinaus sollen in der Pensionsordnung 1995 und im Unfallflirsorgegesetz 1967 Klarstellun-
gen und formale Anpassungen erfolgen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Anderung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Einstufung bei Hoéherreihung wird fiir die
Stadt Wien in Hinkunft mit jahrlichen Mehrkosten in der Hohe von insgesamt ca. 1,44 Millionen Euro
verbunden sein. Die Kostenberechnung basiert auf einer Durchschnittsberechnung auf der Grundlage
einer Hochrechnung der (fiktiven) Mehrkosten, die sich fur alle im Jahr 2023 verrechneten Héherreihun-
gen aus den nunmehr in Aussicht genommenen Anderungen ergeben hatten, auf die Werte des Jah-
res 2024. Angenommen wurde somit, dass sowohl die Anzahl der Hoherreihungen als auch die damit
verbundenen durchschnittlichen Mehrkosten konstant bleiben.
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Auf Grund der im Vergleich zur bisherigen Vollzugspraxis vorgesehenen héheren Entlohnung zu Beginn
der Karrierepfade werden der Stadt Wien in Hinkunft jahrliche Mehrkosten in der Hohe von ca. 1,2 Mil-
lionen Euro erwachsen. Die Kostenberechnung basiert auf einer Durchschnittsberechnung auf der Grund-
lage einer Hochrechnung der (fiktiven) Mehrkosten, die sich fiir alle in den Jahren 2021 bis 2023 ver-
rechneten Karrierepfade aus den nunmehr in Aussicht genommenen Anderungen ergeben hitten, auf die
Werte des Jahres 2024. Angenommen wurde somit, dass sowohl die Anzahl der Karrierepfade als auch
die durchschnittlichen Mehrkosten firr einen Karrierepfad konstant bleiben.

Die Anderungen im Bereich der Berufsfamilie ,,Politik” sind fiir die Stadt Wien mit geschitzten Mehr-
kosten von jahrlich ca. 450.000 Euro verbunden, welche sich auf Basis der Gehaltsansatze fur das
Jahr 2024 sowie der mit der Dienstnehmerseite vereinbarten linearen Héherreihung errechnen.

Durch die Anpassungen im Wiener Bedienstetengesetz hinsichtlich der Abgeltung von Mehrdienstleis-
tungen, die teilzeitbeschaftigte Bedienstete in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen leisten, ist mit jahrli-
chen Mehrkosten fiir die Stadt Wien in Héhe von ca. 226.000 Euro zu rechnen.

Durch die Pensionserhéhung fir das Jahr 2025 werden der Stadt Wien ab dem Jahr 2025 jahrliche Mehr-
kosten im Ausmal von ca. 54,4 Millionen Euro erwachsen, wovon ca. 53,9 Millionen Euro auf den Be-
reich des Magistrats und ca. 500.000 Euro auf den Funktiondarsbereich entfallen. Die jahrlichen Mehrkos-
ten in dem vom Wiener Stadtwerke — Zuweisungsgesetz erfassten Bereich werden ab dem Jahr 2025
ca. 19,5 Millionen Euro betragen. Diese Kosten sind jedoch gemaR 8 3 Abs. 3 des Wiener Stadtwerke —
Zuweisungsgesetzes dem Magistrat zu ersetzen, sodass sich kein Mehraufwand flr den Magistrat der
Stadt Wien ergibt.

Die Schaffung der neuen Berufsfamilie ,,Operationsmanagement ist mit jahrlichen Mehrkosten fiir die
Stadt Wien im Ausmal’ von ca. 610.000 Euro verbunden. Diese errechnen sich ausgehend von den Ge-
haltsansatzen des Jahres 2024 und sechs Dienstposten aus 5.737,13 Euro monatlich fir die Gehaltsstufe 3
im Gehaltshand W1/16 mal 14 Monate zuziglich des Dienstgeberbeitrags.

Im Zusammenhang mit der Ergdnzung der Funktionsbeschreibung der Modellfunktion ,,.Lehrerin bzw.
Lehrer an den berufsbildenden Privatschulen der Stadt Wien“ im Wiener Bedienstetengesetz konnen der
Stadt Wien mittelbar jahrliche Mehrkosten im AusmaR von ca. 34.000 Euro entstehen. Diese Kosten
beruhen auf der Annahme, dass kiinftig sechs Lehrerinnen und Lehrer an der Bildungsanstalt fiir Elemen-
tarpadagogik der Stadt Wien (bafep 21) auf einer entsprechend der erganzten Funktionsbeschreibung
hoher bewerteten Modellstelle verwendet werden kénnen (Departmentleitungen). Sie errechnen sich
ausgehend von einer monatlichen Differenz von 319,78 Euro zwischen der Gehaltsstufe 3 des Gehalts-
bandes W1/12 und der Gehaltsstufe 3 des Gehaltsbandes W1/13 (Stand 2024) zuzlglich des Dienstgeber-
beitrags. Diese Kosten werden jedoch voraussichtlich kurz- bzw. mittelfristig nicht zum Tragen kommen,
da fur die Departmentleitungen an der bafep 21 Bundeslehrpersonen oder Bedienstete, auf die das Wiener
Bedienstetengesetz nicht anzuwenden ist, herangezogen werden sollen.

Hinsichtlich der Fortfihrung der Entgelterhdhung fiir das in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen
tatige Pflege- und Betreuungspersonal der Gemeinde Wien fiir die Jahre 2025 bis 2028 ist zu beriicksich-
tigen, dass im Zuge der Verhandlungen zum Finanzausgleich zwischen Bund und L&ndern fur die Jahre
2024 bis 2028 festgelegt wurde, dass der Bund den L&ndern weiterhin — wie in den Jahren 2022 und 2023
— einen Zweckzuschuss flr die Entgelterh6hung des Pflege- und Betreuungspersonals gewahrt. Mit der
3. Dienstrechts-Novelle 2023, LGBI. fiir Wien Nr. 38, wurde fur Wien die Verlangerung der Entgelterho-
hung vorerst um das Jahr 2024 beschlossen. Ausgehend davon, dass der Bund die Kosten der von der
Stadt Wien ausbezahlten Mittel im Rahmen des Finanzausgleichs bis 2028 trégt, ist auch bei der neuerli-
chen Verlangerung der Entgelterhdhung bis 2028 mit keinen nennenswerten Mehrkosten flr die
Stadt Wien zu rechnen.

Auch alle sonstigen Inhalte dieses Gesetzesentwurfes sind mit keinen nennenswerten Mehrkosten fiir die
Stadt Wien verbunden.

Die dem Bund im Zusammenhang mit der Fortfiihrung der Entgelterhtéhung erwachsenden Mehrkosten
sind unmittelbar vom Bund selbst vorgegeben.

Dariber hinaus entstehen weder dem Bund noch anderen Gebietskorperschaften durch dieses Gesetzes-
vorhaben Kosten.

— Auswirkungen auf die Bezirke:

Keine

Wirtschaftspolitische Auswirkungen:

—  Auswirkungen auf die Beschaftigung und den Wirtschaftsstandort Osterreich:
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Die MalRnahme betreffend Fortfilhrung der Entgelterhéhung festigt die Position der Stadt Wien als attrak-
tive Arbeitgeberin fur das in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen tétige Pflege- und Betreuungs-
personal.

—  Sonstige wirtschaftspolitische Auswirkungen oder Auswirkungen in umweltpolitischer oder konsu-
mentenschutzpolitischer oder sozialer Hinsicht sind mit dem Regelungsvorhaben nicht verbunden.

Geschlechtsspezifische Auswirkungen:

Keine

Verhéltnis zu Rechtsvorschriften der Europaischen Union:

Das Regelungsvorhaben fallt nicht in den Anwendungsbereich des Rechts der Europdischen Union.
Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens:

Keine
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Erlauterungen

I. Allgemeiner Teil

Wesentlicher Inhalt des Gesetzesvorhabens ist die legistische Umsetzung jener Ergebnisse aus dem
Projekt ,,Evaluierung der Dienstrechts- und Besoldungsreform®, die nicht bereits im Rahmen der
3. Dienstrechts-Novelle 2024 beriicksichtigt wurden. Mit der Beschlussfassung (ber folgende in
sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen einvernehmlich festgelegte Gesetzesdnderungen wird das
Projekt ,,Evaluierung der Dienstrechts- und Besoldungsreform* erfolgreich abgeschlossen sein:

Die gesetzlichen Bestimmungen im Wiener Bedienstetengesetz betreffend die Einstufung bei
Hoherreihung sollen grundlegend Uberarbeitet und fir die betroffenen Bediensteten attraktiver
gestaltet werden.

Die im Anwendungsbereich des Wiener Bedienstetengesetzes in der Praxis bereits erfolgreich
erprobten, aber bisher nicht gesetzlich geregelten Karrierepfade sollen nunmehr ausdriicklich im
Wiener  Bedienstetengesetz  verankert werden.  Gleichzeitig sollen die bestehenden
Rahmenbedingungen fiur Karrierepfade im Interesse einer besseren Vollziehbarkeit vereinfacht und
fur die betroffenen Bediensteten attraktiver gestaltet werden.

Im Wiener Bedienstetengesetz soll die Modellfunktion ,,Politische Referentin bzw. Politischer
Referent hoher bewertet werden. AuBlerdem soll in der Berufsfamilie ,,Politik“ die neue
Modellfunktion ,,Politische Referentin Junior bzw. Politischer Referent Junior* geschaffen werden.

Die Regelungen hinsichtlich der Abgeltung von Mehrdienstleistungen, die teilzeitbeschaftigte
Bedienstete in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen leisten, sollen vereinheitlicht werden.
Gleichzeitig sollen die Voraussetzungen fur die Heranziehung teilzeitbeschéftigter Bediensteter,
ausgenommen bestimmter Teilzeitbeschéaftigungen wie z.B. zur Betreuung eines Kindes, zu
Mehrdienstleistungen erleichtert werden.

Im Wiener Bedienstetengesetz sollen die Rahmenbedingungen fir die Teilnahme an einem
Traineeprogramm der Stadt Wien verankert werden.

Soweit einer Hoherreihung bzw. Umreihung verpflichtend eine sechsmonatige probeweise
Verwendung voranzugehen hat, soll im Wiener Bedienstetengesetz ergédnzend geregelt werden, dass
sich die Dauer der probeweisen Verwendung entsprechend verlangert, sofern nicht an mehr als der
Halfte der Arbeitstage wahrend der sechs Monate tatsachlich eine Dienstleistung erbracht wird.

Im Wiener Bedienstetengesetz sollen in der Berufsfamilie ,,Informations-/Kommunikations-
technologie* neue Modellfunktionen geschaffen und bestehende adaptiert werden.

Die weiteren Inhalte der 4. Dienstrechts-Novelle 2024 sind:

Die Pensionserhthung fir das Jahr 2025 im Bereich der Stadt Wien soll im Interesse einer
gleichmaRigen Entwicklung der Pensionen der 6ffentlichen Bediensteten und Funktiondrinnen und
Funktiondre im Gleichklang mit der Erhéhung der Pensionen der Bundesbeamtinnen und -beamten
sowie der Funktiondrinnen und Funktionédre des Bundes erfolgen. Dementsprechend soll daher die
Pensionserhdhung fiir das Jahr 2025 grundsétzlich unter Heranziehung des Anpassungsfaktors von
1,046 erfolgen. Wie schon bei den Pensionsanpassungen der letzten Jahre soll dabei auf das
Gesamtpensionseinkommen abgestellt und dieses ab einer bestimmten HoOhe um einen
gleichbleibenden Fixbetrag erhdht werden.

Es soll die neue Berufsfamilie ,Operationsmanagement in das Wiener Bedienstetengesetz
aufgenommen werden.

In der Anlage 1 zum Wiener Bedienstetengesetz soll eine Ergédnzung der Funktionsbeschreibung der
Modellfunktion ,,Lehrerin bzw. Lehrer an den berufsbildenden Privatschulen der Stadt Wien‘
erfolgen.

Im Wiener Bedienstetengesetz soll die Rechtsgrundlage fir die Fortfiihrung der Entgelterhéhung fir
das in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen tatige Pflege- und Betreuungspersonal der
Gemeinde Wien fur die Jahre 2025 bis 2028 geschaffen werden.

Dariber hinaus sollen in der Pensionsordnung 1995 und im Unfallfiirsorgegesetz 1967
Klarstellungen und formale Anpassungen erfolgen.
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Finanzielle Auswirkungen:

Die Anderung der gesetzlichen Bestimmungen betreffend die Einstufung bei Hoherreihung wird fir die
Stadt Wien in Hinkunft mit jahrlichen Mehrkosten in der Héhe von insgesamt ca. 1,44 Millionen Euro
verbunden sein. Die Kostenberechnung basiert auf einer Durchschnittsberechnung auf der Grundlage
einer Hochrechnung der (fiktiven) Mehrkosten, die sich fir alle im Jahr 2023 verrechneten
Hoherreihungen aus den nunmehr in Aussicht genommenen Anderungen ergeben hatten, auf die Werte
des Jahres 2024. Angenommen wurde somit, dass sowohl die Anzahl der Héherreihungen als auch die
damit verbundenen durchschnittlichen Mehrkosten konstant bleiben.

Auf Grund der im Vergleich zur bisherigen Vollzugspraxis vorgesehenen héheren Entlohnung zu Beginn
der Karrierepfade werden der Stadt Wien in Hinkunft j&hrliche Mehrkosten in der Hohe von
ca. 1,2 Millionen Euro erwachsen. Die Kostenberechnung basiert auf einer Durchschnittsberechnung auf
der Grundlage einer Hochrechnung der (fiktiven) Mehrkosten, die sich fir alle in den Jahren 2021
bis 2023 verrechneten Karrierepfade aus den nunmehr in Aussicht genommenen Anderungen ergeben
hatten, auf die Werte des Jahres 2024. Angenommen wurde somit, dass sowohl die Anzahl der
Karrierepfade als auch die durchschnittlichen Mehrkosten fir einen Karrierepfad konstant bleiben.

Die Anderungen im Bereich der Berufsfamilie ,Politik sind fiir die Stadt Wien mit geschitzten
Mehrkosten von jéhrlich ca. 450.000 Euro verbunden, welche sich auf Basis der Gehaltsansatze fur das
Jahr 2024 sowie der mit der Dienstnehmerseite vereinbarten linearen Héherreihung errechnen.

Durch die Anpassungen im Wiener Bedienstetengesetz hinsichtlich der Abgeltung von
Mehrdienstleistungen, die teilzeitbeschaftigte Bedienstete in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen leisten,
ist mit jahrlichen Mehrkosten fiir die Stadt Wien in Hohe von ca. 226.000 Euro zu rechnen.

Durch die gegensténdliche Pensionserhéhung werden der Stadt Wien ab dem Jahr 2025 jahrliche
Mehrkosten im AusmaR von ca. 54,4 Millionen Euro erwachsen, wovon ca. 53,9 Millionen Euro auf den
Bereich des Magistrats und ca. 500.000 Euro auf den Funktionérsbereich entfallen. Die jahrlichen
Mehrkosten in dem vom Wiener Stadtwerke — Zuweisungsgesetz erfassten Bereich werden ab dem
Jahr 2025 ca. 19,5 Millionen Euro betragen. Diese Kosten sind jedoch gemall § 3 Abs. 3 des Wiener
Stadtwerke — Zuweisungsgesetzes dem Magistrat zu ersetzen, sodass sich kein Mehraufwand fir den
Magistrat der Stadt Wien ergibt.

Die Schaffung der neuen Berufsfamilie ,,Operationsmanagement* ist mit jahrlichen Mehrkosten fr die
Stadt Wien im Ausmall von ca. 610.000 Euro verbunden. Diese errechnen sich ausgehend von den
Gehaltsansdtzen des Jahres 2024 und sechs Dienstposten aus 5.737,13 Euro monatlich fiir die
Gehaltsstufe 3 im Gehaltshand W1/16 mal 14 Monate zuziglich des Dienstgeberbeitrags.

Im Zusammenhang mit der Ergédnzung der Funktionsbeschreibung der Modellfunktion ,,Lehrerin bzw.
Lehrer an den berufsbildenden Privatschulen der Stadt Wien“ im Wiener Bedienstetengesetz konnen der
Stadt Wien mittelbar jahrliche Mehrkosten im AusmaR von ca. 34.000 Euro entstehen. Diese Kosten
beruhen auf der Annahme, dass kinftig sechs Lehrerinnen und Lehrer an der Bildungsanstalt fur
Elementarpddagogik der Stadt Wien (bafep 21) auf einer entsprechend der erganzten
Funktionsbeschreibung héher bewerteten Modellstelle verwendet werden kénnen (Departmentleitungen).
Sie errechnen sich ausgehend von einer monatlichen Differenz von 319,78 Euro zwischen der
Gehaltsstufe 3 des Gehaltshandes W1/12 und der Gehaltsstufe 3 des Gehaltsbandes W1/13 (Stand 2024)
zuziglich des Dienstgeberbeitrags. Diese Kosten werden jedoch voraussichtlich kurz- bzw. mittelfristig
nicht zum Tragen kommen, da fur die Departmentleitungen an der bafep 21 Bundeslehrpersonen oder
Bedienstete, auf die das Wiener Bedienstetengesetz nicht anzuwenden ist, herangezogen werden sollen.

Hinsichtlich der Fortfihrung der Entgelterhdhung fir das in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen
tatige Pflege- und Betreuungspersonal der Gemeinde Wien fir die Jahre 2025 bis 2028 ist zu
berticksichtigen, dass im Zuge der Verhandlungen zum Finanzausgleich zwischen Bund und L&ndern fiir
die Jahre 2024 bis 2028 festgelegt wurde, dass der Bund den L&ndern weiterhin — wie in den Jahren 2022
und 2023 — einen Zweckzuschuss fiir die Entgelterhdhung des Pflege- und Betreuungspersonals gewahrt.
Mit der 3. Dienstrechts-Novelle 2023, LGBI. fur Wien Nr. 38, wurde fiir Wien die Verlédngerung der
Entgelterhthung vorerst um das Jahr 2024 beschlossen. Ausgehend davon, dass der Bund die Kosten der
von der Stadt Wien ausbezahlten Mittel im Rahmen des Finanzausgleichs bis 2028 tragt, ist auch bei der
neuerlichen Verlangerung der Entgelterh6hung bis 2028 mit keinen nennenswerten Mehrkosten fir die
Stadt Wien zu rechnen.

Auch alle sonstigen Inhalte dieses Gesetzesentwurfes sind mit keinen nennenswerten Mehrkosten fir die
Stadt Wien verbunden.

Die dem Bund im Zusammenhang mit der Fortfiihrung der Entgelterhéhung erwachsenden Mehrkosten
sind unmittelbar vom Bund selbst vorgegeben.
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Dariiber hinaus entstehen weder dem Bund noch anderen Gebietskdrperschaften durch dieses
Gesetzesvorhaben Kosten.

I1. Besonderer Teil

Zu Art. 1 Z 1, Art. Il Z 1 sowie Art. 111 Z9 und 16 (8§ 27 Abs. 7 DO 1994; § 12 Abs. 9 VBO 1995
sowie § 59 Abs. 10 und § 98 Abs. 6 Z 2 W-BedG):

Die Wiener Dienstrechtsgesetze regeln, wie Mehrdienstleistungen von teilzeitbeschéftigten Bediensteten
finanziell abzugelten bzw. in Freizeit auszugleichen sind, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten ab
Erbringung der Mehrdienstleistung oder innerhalb eines im Dienstplan festgelegten l&ngeren Zeitraums
im Verhdltnis 1:1 in Freizeit ausgeglichen werden. Im Wiener Bedienstetengesetz ist fur
Mehrdienstleistungen in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen derzeit ein Zuschlag im Ausmal von 75 %
bzw. ein Freizeitausgleich im Verhaltnis 1:1,75 vorgesehen. Im Unterschied dazu wurde Bediensteten
nach der Dienstordnung 1994 und der Vertragsbedienstetenordnung 1995 ein Zuschlag im Ausmal3 von
100 % bzw. ein Freizeitausgleich im Verhaltnis 1:2 gewéhrt. Diese Differenzierung soll nunmehr
entfallen und fur Mehrdienstleistungen in der Nacht, an Sonn- oder Feiertagen einheitlich ein Zuschlag im
Ausmaf von 100 % bzw. ein Ausgleich in Freizeit im Verhaltnis 1:2 vorgesehen werden.

Aus Anlass dieser Anderung soll die Vollzugspraxis im Hinblick auf die Bediensteten nach der
Dienstordnung 1994 und der Vertragsbedienstetenordnung 1995, denen fiir Mehrdienstleistungen in der
Nacht, an Sonn- oder Feiertagen bereits bisher ein Zuschlag im Ausmaf von 100 % bzw. ein Ausgleich in
Freizeit im Verhéltnis 1:2 gewéhrt wurde, ausdriicklich geregelt werden. Dazu sollen die Bestimmungen
zum Freizeitausgleich in der Dienstordnung 1994 und in der Vertragsbedienstetenordnung 1995 (8 27
Abs. 7 DO 1994 und § 12 Abs. 9 VBO 1995) entsprechend ergénzt werden. Die finanzielle Abgeltung ist
fur diese Bediensteten auf Grundlage von §33 Abs.2 Z3 und Abs.3 iVm 8§36 der
Besoldungsordnung 1994 im Nebengebilhrenkatalog fiir die Bediensteten der Stadt Wien geregelt, der in
weiterer Folge ebenfalls entsprechend angepasst werden soll.

Nach der geltenden Rechtslage dirfen teilzeitbeschaftigte Bedienstete zu Mehrdienstleistungen nur dann
herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverziglich notwendig
ist und eine Bedienstete bzw. ein Bediensteter mit voller Arbeitszeit nicht zur Verfigung steht. Die
Voraussetzung, dass zur Mehrdienstleistung primér Bedienstete mit voller Arbeitszeit heranzuziehen sind,
soll kiinftig nur noch flr teilzeitbeschéftigte Bedienstete gelten, denen die Teilzeitbeschéftigung zur
Betreuung eines Kindes (8§ 28 Abs. 1 oder Abs. 8 DO 1994, § 12 Abs. 1 oder Abs. 8b VBO 1995 und § 59
Abs. 1 oder Abs. 9a W-BedG) oder zur Pflege einer bzw. eines pflegebedirftigen Angehdrigen (8 55a
DO 1994, § 33a VBO 1995 und § 64 W-BedG) oder als Familienhospiz-Teilzeit (§ 61b DO 1994, § 37b
VBO 1995 und § 62 W-BedG) gewdhrt wurde. Diese teilzeitbeschaftigten Bediensteten sollen weiters nur
dann zu Mehrdienstleistungen herangezogen werden kdénnen, wenn auch keine teilzeitbeschéaftigten
Bediensteten zur Verfugung stehen, deren Arbeitszeit nicht aufgrund der zuvor genannten
Teilzeitbeschéftigungen herabgesetzt wurde. Fir jene Bediensteten, die eine Altersteilzeit in Anspruch
nehmen, gilt ohnedies, dass sie nicht zu Mehrdienstleistungen herangezogen werden dirfen (§8 29a Abs. 5
DO 1994, § 12a Abs. 5 VBO 1995 und § 59a Abs. 5 W-BedG).

ZuArt. 1 Z2, Art. 11 Z2, Art. 111 Z 21, Art. IV Z 8, Art. VV Z 4 sowie Art. VI Z 2 (§ 110 Abs. 2 und 3
DO 1994; § 64 Abs. 2 und 3 VBO 1995; § 136 Abs. 2 und 3 W-BedG; § 74 Abs. 2 PO 1995; § 38
Abs. 2 UFG 1967 sowie 8 57 Abs. 2 des Wiener Beziigegesetzes 1995):

Soweit in der Dienstordnung 1994, in der Vertragsbedienstetenordnung 1995, im Wiener
Bedienstetengesetz, in der Pensionsordnung 1995, im Unfallfursorgegesetz 1967 sowie im Wiener
Bezugegesetz 1995 auf Bundesgesetze bzw. auf Bundesgesetze und auf Richtlinien der Européischen
Union verwiesen wird, soll im Sinn einer zulassigen statischen Verweisung jeweils deren am 1. Oktober
2024 geltende Fassung malRgebend sein.

Zu Art. 111 Z 1,5, 6, 17 und 18 (Inhaltsverzeichnis zum Wiener Bedienstetengesetz, § 4a, § 7 Abs. 6,
§ 109 Abs. 2 und § 109a W-BedG):

Durch die vorgesehenen Anderungen soll das Traineeprogramm der Stadt Wien im Wiener
Bedienstetengesetz  verankert werden. In  Anlehnung an die Bestimmungen (ber das
Verwaltungspraktikum bei der Stadt Wien (8 4 W-BedG) sollen die Rahmenbedingungen, unter denen die
Teilnahme an einem Traineeprogramm maglich ist, im neuen § 4a W-BedG gesetzlich geregelt werden.
Auf die Teilnahme an einem Traineeprogramm besteht kein Rechtsanspruch. Die Absolvierung eines
Traineeprogramms soll nur einmal méglich sein, aulerdem sind Personen ausgeschlossen, die bereits in
einem sonstigen Dienstverhdltnis zur Gemeinde Wien gestanden sind. Die Absolvierung von Ferial-,
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Pflicht- oder Verwaltungspraktika bei der Stadt Wien steht einer Zulassung zum Traineeprogramm aber
nicht entgegen.

Der neue § 109a W-BedG regelt die Entlohnung wéhrend der Teilnahme an einem Traineeprogramm. Fir
die Dauer der Teilnahme soll den Trainees ein monatlicher Ausbildungsbeitrag in der Héhe von 80 % des
jeweiligen Anfangsgehalts jenes Gehaltsbandes gebiihren, dem die der jeweiligen Verwendung der
Trainees entsprechende Modellstelle zugeordnet ist. Die Trainees werden wéhrend der gesamten Dauer
des Traineeprogramms noch nicht vollwertig auf einem Dienstposten der Modellfunktion
,,Verwaltung/Administration Fachbearbeitung® verwendet. Sie sollen daher auch noch nicht entsprechend
entlohnt werden. Neben dem Ausbildungsbeitrag besteht ein Anspruch auf die Sonderzahlung und die
Urlaubsersatzleistung. Wie beim Verwaltungspraktikum soll ein Anspruch auf Vergitungen im Sinn des
8 95 W-BedG, ausgenommen Reisegebiihren und Kostenersatze, nicht bestehen und der Anspruch auf
Fortzahlung der Beziige auf die Dauer von sechs Wochen beschrankt sein.

Im Rahmen der Teilnahme an einem Traineeprogramm ist eine Verwendungsanderung, eine probeweise
Verwendung oder eine Mischverwendung ausgeschlossen. Trainees gehdren zudem keiner Modellstelle,
Modellfunktion und Berufsfamilie an. Die Anrechnung von Vordienstzeiten sowie der Erfahrungsanstieg
sind wahrend der Dauer des Traineeprogramms ebenfalls ausgeschlossen. Allerdings soll wie bereits beim
Verwaltungspraktikum auch beim Traineeprogramm sichergestellt werden, dass die Anrechnung der
Vordienstzeiten nicht unterbleiben darf, wenn das Dienstverhéltnis zur Stadt Wien nach Beendigung des
Traineeprogramms nicht endet, sondern unmittelbar in ein reguldres Dienstverhaltnis nach dem Wiener
Bedienstetengesetz tibergeht. In einem solchen Fall ist die Anrechnung anlésslich der Zuordnung zu einer
Modellstelle nachzuholen (§ 7 Abs. 6 W-BedG).

Das Traineeprogramm richtet sich an Studienabsolventinnen und Studienabsolventen und dauert
grundsatzlich 15 Monate. Es werden dabei mehrere Stationen absolviert, wobei neben der Wiener
Stadtverwaltung selbst die Unternehmungen der Stadt Wien (Wiener Gesundheitsverbund, Wiener
Wohnen und Wien Kanal) sowie verschiedene Betriebe, Unternehmen und Fonds der Stadt Wien (wie
z.B. die Wiener Stadtwerke-Gruppe, die Wien Holding oder der Fonds Soziales Wien) Teil des
Traineeprogramms sind. Bei Dienstzuteilung zu einem Betrieb oder Unternehmen der Stadt Wien
kommen die Bestimmungen tber die Entsendung (8 18 W-BedG) sinngemal zur Anwendung.

Um den Einstieg in die einzelnen Abteilungen und die verschiedenen Aufgabengebiete zu erleichtern, ist
die Begleitung durch eine Mentorin bzw. einen Mentor vorgesehen. Ziel des Traineeprogramms ist es,
einen interessanten Einblick in das Umfeld der Stadt Wien zu bieten und die intensive Vernetzung
innerhalb der Stadt Wien zu ermoglichen. Das Traineeprogramm bietet ein zielorientiertes
Weiterbildungsangebot zur Forderung der personlichen und fachlichen Weiterentwicklung sowie die
Chance zum Erwerb und zur Vertiefung von Projektmanagementfertigkeiten.

Die auRerdem vorgesehene Anderung in § 109 Abs. 2 W-BedG dient lediglich der Klarstellung, dass
einer Verwaltungspraktikantin bzw. einem Verwaltungspraktikanten nur der ihrer bzw. seiner Arbeitszeit
entsprechende Teil des Ausbildungsbeitrages gebihrt, wenn ihre bzw. seine Arbeitszeit auf Grund des § 4
Abs. 4 W-BedG herabgesetzt ist. Gleiches soll sinngemaR auch fir die die Herabsetzung der Arbeitszeit
im Rahmen des Traineeprogramms gelten (§ 109a in Verbindung mit § 4a Abs. 3 W-BedG).

Zu Art. 111 Z 2 und 8 (Inhaltsverzeichnis zum Wiener Bedienstetengesetz sowie 8 13a W-BedG):

In der Zugangsverordnung (8 10 W-BedG) sind die Voraussetzungen fiir die Einreihung in die einzelnen
Modellfunktionen festgelegt. Aus Anlass der gesetzlichen Verankerung der Karrierepfade soll in
Hinkunft die Moglichkeit geschaffen werden, fachlich geeignete Bedienstete schon vor Erfulllung der in
der Zugangsverordnung vorgesehenen Voraussetzungen (absolvierte Ausbildungen bzw. eine bestimmte
Anzahl an Berufserfahrungsjahren) mit Aufgaben einer Modellstelle der jeweils ndchsthéher bewerteten
Modellfunktion derselben Berufsfamilie zu betrauen und bereits auf einem Dienstposten der betreffenden
Modellstelle zu verwenden. Der Karrierepfad endet, wenn die bzw. der Bedienstete die fur die héhere
Modellfunktion erforderlichen Zugangsvoraussetzungen erreicht hat und somit in das der hoher
bewerteten Modellstelle zugeordnete Gehaltsband eingereiht werden kann. Karrierepfade sind
ausschlieBlich in den Berufsfamilien ,,Verwaltung/Administration* und ,,Technik* dazu vorgesehen, die
Zugangsvoraussetzungen fiir eine Modellstelle der Modellfunktion ,,Verwaltung/Administration
Sachbearbeitung Spezialisiert* bzw. ,»Technische Sachbearbeitung Spezialisiert™ oder
,Verwaltung/Administration Fachbearbeitung® bzw. ,,Technische Fachbearbeitung® zu erreichen.

Fur die Entlohnung wahrend des Karrierepfades soll noch nicht die durch den Karrierepfad angestrebte
Modellstelle der héher bewerteten Modellfunktion, sondern eine Modellstelle der niedriger bewerteten
Modellfunktion maRgebend sein, fiir die die bzw. der Bedienstete bereits die VVoraussetzungen nach der
Zugangsverordnung erflllt. Die betroffenen Bediensteten sollen in Hinkunft bereits zu Beginn des
Karrierepfades entsprechend dem Gehaltsband entlohnt werden, das der am hdchsten bewerteten
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Modellstelle dieser Modellfunktion zugeordnet ist, und dann flr den gesamten Karrierepfad diesem
Gehaltsband zugeordnet bleiben. Fir die Einstufung in eine Gehaltsstufe dieses Gehaltsbandes kommen
die Bestimmungen Uber die Einstufung bei Beginn des Dienstverhdltnisses (§ 85 W-BedG) und die
besoldungsrechtliche Stellung und den Erfahrungsanstieg (8 86 W-BedG) bzw. uber die Einstufung bei
Héherreihung (8 89 W-BedG) zur Anwendung.

Sobald die bzw. der Bedienstete die Voraussetzungen erfullt, die in der Zugangsverordnung fiir die
Einreihung in die hoher bewertete Modellfunktion vorgesehen sind, ist sie bzw. er der neuen Modellstelle
der hoher bewerteten Modellfunktion dauerhaft zuzuordnen (§ 12 W-BedG) und in das dieser
Modellstelle zugeordnete Gehaltsband einzureihen (§ 89 W-BedG). Wenn der Karrierepfad zumindest
sechs Monate gedauert hat, hat vor der Hoherreihung keine (weitere) probeweise Verwendung zu
erfolgen. Ansonsten ist die Dauer des Karrierepfades auf die Dauer der probeweisen Verwendung
anzurechnen.

Zu Art. 111 Z3, 19 und 20 (Inhaltsverzeichnis zum Wiener Bedienstetengesetz, Uberschrift zu
§ 115a W-BedG und § 115a Abs. 1 W-BedG):

In § 115a W-BedG wurde zundchst die entgeltgestaltende Vorschrift des Landes Wien fiir die vom Bund
an die La&nder flr die Jahre 2022 und 2023 gewahrten Entgelterhéhungs-Zweckzuschisse fur das in
Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen tatige Pflege- und Betreuungspersonal geschaffen. Die néhere
Ausgestaltung der Entgelterhéhung fiir die Bediensteten der Gemeinde Wien nach den bundesrechtlichen
Vorgaben wurde in einer Verordnung des flir Personalangelegenheiten  zustdndigen
Gemeinderatsausschusses geregelt. Der vom Bund im Pflegefondsgesetz — PFG, BGBI. | Nr. 57/2011,
verankerten Verlangerung der Weitergewédhrung dieser Zuschisse um die Jahre 2024 bis 2028 wurde
insofern Rechnung getragen, als die bestehenden Regelungen mit der 3. Dienstrechts-Novelle 2023
vorerst um das Jahr 2024 erweitert wurden. Diese Regelungen sollen nunmehr bis 2028 verléngert
werden. Die néhere Ausgestaltung soll der zuvor genannten Verordnung vorbehalten sein. Diese
Regelungen sollen auBerdem fur die Beamtinnen, Beamten und Vertragsbediensteten, auf deren
Dienstverhéltnisse die Besoldungsordnung 1994 bzw. die Vertragsbedienstetenordnung 1995 anzuwenden
sind, gelten.

Zu Art. Il Z 4, 13 bis 15 und 22 (Inhaltsverzeichnis zum Wiener Bedienstetengesetz, § 89
Abs. 1, 1a, 5 und 7 sowie § 138i W-BedG):

Der Gehaltszuwachs, der mit einer Hoherreihung mindestens verbunden sein muss, ist derzeit
ausdrucklich gesetzlich geregelt und betrégt unabhéngig von der Hohe des bisherigen Gehaltes einheitlich
62,59 Euro (889 Abs.1 W-BedG). In Hinkunft soll sich der Mindestbetrag an dem mit einem
Erfahrungsanstieg im neuen Gehaltshand verbundenen Gehaltszuwachs orientieren und demgemaf der
Differenz der Gehaltsbetrage der Gehaltsstufen 1 und 2 im neuen Gehaltsband entsprechen. Damit soll
nicht nur der derzeitige Mindestbetrag fur alle kiinftigen Hoherreihungen angehoben werden, sondern
auch eine sinnvolle und der Besoldungssystematik des Wiener Bedienstetengesetzes entsprechende
Relation zwischen dem Mindestgehaltszuwachs und dem durch die Hoherreihung erreichten
Gehaltsniveau hergestellt werden. Besonders in den hoheren Gehaltsbdndern wird der
Mindestgehaltszuwachs in Hinkunft daher sogar deutlich hoher als nach der bisherigen Rechtslage
ausfallen. Wenn die Einstufung bei Héherreihung nicht in das unmittelbar nachsthéhere, sondern in ein
noch hoheres Gehaltsband erfolgt, soll sich der Mindestgehaltszuwachs zusétzlich um die Differenz der
Gehaltsbetrage der Gehaltsstufen 1 und 2 aller zwischen dem bisherigen und dem neuen Gehaltsband
liegenden Gehaltsbénder erhdhen (8 89 Abs. 1 und 5 W-BedG).

Der Mindestgehaltszuwachs geméall § 89 Abs. 1 W-BedG soll in Hinkunft nur noch fiir Hoherreihungen
mafgebend sein, die mit der Zuordnung zu einer Modellstelle einer anderen Modellfunktion verbunden
sind. Erfolgt die Hoherreihung innerhalb einer Modellfunktion, also von einer Modellstelle zu einer hoher
bewerteten Modellstelle derselben Modellfunktion, soll die Einstufung im neuen Gehaltsband unter
Berlcksichtigung des gesamten Zeitraums, der fiir den Erfahrungsanstieg im bisherigen Gehaltsband am
Tag vor der Hoherreihung malRgebend war, erfolgen. Dies wird in aller Regel dazu fuhren, dass die
Einstufung im neuen Gehaltsband in dieselbe Gehaltsstufe erfolgen wird, in die die bzw. der Bedienstete
unmittelbar vor der Hoherreihung im bisherigen Gehaltsband eingestuft war (8 89 Abs. 1a Z 1 W-BedG).
Diese Regelung soll auch dann gelten, wenn Dienstposten auf Grund einer Anderung der Anlage 1 zum
Wiener Bedienstetengesetz und/oder der Modellstellen-Verordnung einer hoher bewerteten Modellstelle
zugeordnet werden (8 89 Abs. 1a Z 2 W-BedG).

Aus Anlass der Neugestaltung der Regelungen betreffend die Einstufung bei Héherreihung soll
schlieBlich auch eine Sonderregelung fur den Fall getroffen werden, dass eine Bedienstete bzw. ein
Bediensteter, die bzw. der zunéchst gemdl 8 12 Abs. 2 Z 2 W-BedG riickgereiht wurde, spater wieder in
eine Modellstelle desselben Gehaltsbandes héhergereiht wird, in das er vor der Riickreihung bereits
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eingereint war. In einem solchen Fall soll die Einstufung bei Hoherreihung zumindest der
besoldungsrechtlichen Stellung entsprechen, die die bzw. der Bedienstete bereits unmittelbar vor der
Ruckreihung erreicht hatte (8 89 Abs. 7 W-BedG). Diese Regelung soll ab dem Inkrafttreten der
Neuregelung (1. Janner 2025) auch auf jene Bedienstete angewendet werden, deren Hoherreihung nach
vorangegangener Rickreihung bereits vor dem Inkrafttreten der Neuregelung erfolgt ist (§ 138i
W-BedG).

Zu Art. 111 Z 7 (§ 13 Abs. 2 W-BedG):

Wenn eine Bedienstete bzw. ein Bediensteter dauerhaft auf einem Dienstposten verwendet werden soll,
der einer hoher oder gleich bewerteten Modellstelle einer anderen Modellfunktion zugeordnet ist, hat der
Hoherreihung bzw. der Umreihung eine probeweise Verwendung auf dem betreffenden Dienstposten
voranzugehen (§ 13 Abs. 1 erster Satz W-BedG). Die Dauer der probeweisen Verwendung betrégt sechs
Monate (§ 13 Abs.2 W-BedG). Wenn sich die bzw. der Bedienstete wahrend der probeweisen
Verwendung als nicht geeignet erweist, ist die probeweise Verwendung unverziiglich zu beenden und die
bzw. der Bedienstete ihrer bzw. seiner bisherigen dienst- und besoldungsrechtlichen Stellung
entsprechend zu verwenden (§ 13 Abs. 3 erster Satz W-BedG).

Soweit einer Hoherreihung bzw. Umreihung verpflichtend eine probeweise Verwendung voranzugehen
hat, soll dies der Erprobung der bzw. des Bediensteten auf dem neuen Dienstposten bzw. der Feststellung
ihrer bzw. seiner Eignung fur den neuen Dienstposten dienen. Eine Erprobung bzw. Eignungsfeststellung
kann denklogisch nur dann erfolgen, wenn die bzw. der Bedienstete wahrend der Dauer der probeweisen
Verwendung eine auch in quantitativer Hinsicht beurteilbare Dienstleistung erbracht hat. In diesem Sinn
soll nunmehr ergénzend klargestellt werden, dass die probeweise Verwendung nur dann nach
sechs Monaten endet, wenn die bzw. der Bedienstete innerhalb der sechs Monate der probeweisen
Verwendung an mehr als der Hélfte der Arbeitstage tatsachlich eine Dienstleistung erbracht hat. Fir die
Beurteilung, ob die Voraussetzung einer Dienstleistung an mehr als der Halfte der Arbeitstage erfullt ist,
ist der Zeitraum von sechs Monaten ab Beginn der probeweisen Verwendung mafgebend. Die
erforderliche Anzahl an Arbeitstagen ist anhand der Summe der Arbeitstage in diesem Zeitraum zu
bestimmen und kann in Abhéngigkeit von der Anzahl der in diesen Zeitraum fallenden Kalendertage
sowie der zeitlichen Lagerung der Feiertage und Wochenenden unterschiedlich hoch sein. Die Regelung
ist auch im Rahmen von Arbeitszeitmodellen, die nicht auf Arbeitstage, sondern auf Schichten oder
Dienste abstellen, sinngemaR anzuwenden. Dabei ist auf die Summe der Schichten oder Dienste im
Zeitraum der probeweisen Verwendung abzustellen. Ist die fir die Erprobung bzw. Eignungsfeststellung
vorgesehene Mindestvoraussetzung nicht erfillt, verldngert sich die Dauer der probeweisen Verwendung
so lange, bis die bzw. der Bedienstete die fiir die Erfiillung der Mindestvoraussetzung noch fehlenden
Arbeitstage mit Dienstleistung erbracht hat. Es ist unerheblich, aus welchem Grund die Dienstleistung an
mehr als der Hélfte der Arbeitstage unterblieben ist. Daher kénnen insbesondere auch Zeitrdume einer
krankheitsbedingten Dienstverhinderung, einer Pflegefreistellung, eines Erholungsurlaubes oder eines
ganztégigen Zeitausgleichs, sofern das dafiir verbrauchte Zeitguthaben nicht Uberwiegend wahrend der
Dauer der probeweisen Verwendung entstanden ist, zu einer Verlédngerung der Dauer der probeweisen
Verwendung fuhren. Wird die Dauer einer der probeweisen Verwendung vorangegangenen
voriibergehenden Verwendung auf die Dauer der probeweisen Verwendung angerechnet (8 13 Abs. 3
dritter Satz W-BedG in der Fassung nach der 3. und 4. Dienstrechts-Novelle 2024), gilt dies auch fiir die
auf die Dauer der probeweisen Verwendung angerechnete Dauer der voriibergehenden Verwendung.

Zu Art. 111 Z 10, 23 und 29 (soweit er sich auf den § 76 Abs. 2 Z 12b bezieht) (§ 76 Abs. 2 Z 12b
und 12¢c W-BedG; Anlagen 1 und 2 zum Wiener Bedienstetengesetz):

Die Operationsmanagerinnen und -manager entwickeln strategische Ausrichtungen fur die Organisation
der Operationsbereiche. Sie tragen die abteilungs- und berufsgruppenibergreifende organisatorische
Verantwortung fur das optimale Funktionieren der Operationsbereiche und tragen dafir Sorge, dass
Patientinnen und Patienten zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und vom richtigen medizinischen
Personal betreut und behandelt werden. Weiters sorgen sie fiir eine angemessene Auslastung der
Operationsrdume,  filhren  gegebenenfalls in  personeller Hinsicht nachgeordnetes Personal
(OP-Koordinatorinnen und OP-Koordinatoren) und sorgen fiir das bendtigte Material. Dariiber hinaus
gehdren zu ihren Aufgaben auch die Dokumentation der Abldufe und Ressourcen, die Abstimmung von
Wartungs- und Instandhaltungsterminen und die Kontrolle der Einhaltung von Sicherheits- und
Hygienestandards sowie die VVorausplanung fur eventuelle Operationsfolgen.

Operationsmanagerinnen und -manager verhandeln und entscheiden (ber die Zuteilung der
Operationskontingente an die chirurgischen Abteilungen und sie legen passgenaue Akutvorhaltungen und
Planungsablaufe flr den Operationsbereich fest. lhnen obliegt die Optimierung der Abldufe im
Operationsbereich.
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Angesichts dieser weitreichenden Aufgaben ist es erforderlich, diese wichtige Funktion in einer eigenen
Berufsfamilie bzw. Modellfunktion abzubilden.

Zu Art. 111 Z 11, 24 und 29 (soweit er sich auf den § 76 Abs. 2 Z 18 bezieht) (§ 76 Abs. 2 Z 18
W-BedG, Anlagen 1 und 2 zum Wiener Bedienstetengesetz):

Die Anforderungen an die Téatigkeit der politischen Referentinnen und Referenten sind in den letzten
Jahren stetig gestiegen. Dariiber hinaus werden im Vergleich zu friher immer ofter Personen fir diese
Modellfunktion rekrutiert, die mindestens einen (Fach-)Hochschulabschluss aufzuweisen haben. Aus
diesen Griinden soll diese Modellfunktion nun héher bewertet werden.

Weiters soll in der Berufsfamilie ,,Politik die Modellfunktion ,,Politische Referentin Junior bzw.
Politischer Referent Junior* geschaffen werden. Diese Bediensteten sollen im Unterschied zu den der
Modellfunktion ,,Politische Referentin bzw. Politischer Referent zugeordneten Bediensteten unter
Anleitung tatig werden und in den politischen Biros bei Bedarf zum Einsatz kommen. Der Zugang zu
dieser Modellfunktion soll in der Zugangsverordnung gegeniiber jenem zu der Modellfunktion ,,Politische
Referentin bzw. Politischer Referent” vereinfacht geregelt werden.

Zu Art. 111 Z 12, 25 bis 27 und 29 (soweit er sich auf den § 76 Abs. 2 Z 21 bezieht) (§ 76 Abs. 2 Z 21
W-BedG; Anlagen 1 und 2 zum Wiener Bedienstetengesetz):

Innerhalb der Berufsfamilie ,Informations-/Kommunikationstechnologie (IKT) sollen die neuen
Modellfunktionen ,,JKT-Betreuung Junior”, ,IKT-Engineering Junior und ,JIKT-Engineering
Professional geschaffen werden. Im Zusammenhang damit soll die Funktionsbeschreibung der
Modellfunktion ,,IKT-Betreuung® angepasst und die Bezeichnung der Modellfunktion ,,IKT-Engineering”
in ,,JKT-Engineering Senior geédndert werden.

Diese Anderungen erdffnen Lehrlingen im IKT-Bereich bessere Einstiegsméglichkeiten bei der Stadt
Wien, wobei besonders geeignete Lehrlinge nun nicht mehr nur am Service-Desk, sondern auch in den
Modellfunktionen ,IKT-Betreuung Junior* und ,,IKT-Engineering Junior” verwendet werden kdnnen.
Generell bietet die gegenstandliche Neugestaltung klare Karriereperspektiven im IKT-Bereich der Stadt
Wien.

Zu Art. 111 Z 28 (Anlage 1 zum Wiener Bedienstetengesetz):

Die Funktionsbeschreibung der Modellfunktion ,,Lehrerin bzw. Lehrer an den berufsbildenden
Privatschulen der Stadt Wien* soll dahingehend ergénzt werden, dass sie neben Fachfiihrungsaufgaben
einer Fachbereichsleitung auch Aufgaben im Bereich der Fach- und Personalfiihrung erfasst.

Zu Art. IV Z 1,4 und 6 sowie Art. VZ1und 3 (§ 1 Abs.5Z2,8§ 14 Abs. 2 Z4 und Abs. 3 Z 4 und
8§ 23 Abs. 4 Z 3 lit. b PO 1995 sowie § 2 Z 7 lit. b und § 17 Abs. 5 UFG 1967):

Die vorgeschlagene Anderung erfolgt in Anpassung an die Aufhebung des Rechtsinstituts der
Legitimation unehelicher Kinder durch nachfolgende Eheschliefung. Im Zusammenhang mit
Begriffsbestimmungen (§1 Abs.5 Z2 PO1995 und §2 Z7 lit.b UFG1967), mit den
Anspruchsvoraussetzungen hinsichtlich Witwen- bzw. Witwerversorgungsgenuss (8 14 Abs. 2 und 3
PO 1995), Versorgungsbezug der friiheren Ehegattin bzw. des friiheren Ehegatten (§ 23 Abs. 4 PO 1995)
und Witwen- bzw. Witwerrente (§ 17 Abs. 5 UFG 1967) soll nach dem Vorbild des § 258 Abs. 3 Z 1
ASVG in der Fassung des Sozialversicherungs-Anderungsgesetzes 2024, BGBI. | Nr. 106/2024, nunmehr
darauf abgestellt werden, ob vor der EheschlieBung ein gemeinsames Kind geboren wurde.

Zu Art. IV Z 2 (§ 5 Abs. 3 Z 2 PO 1995):

Scheidet eine Beamtin oder ein Beamter vor Vollendung des 780. Lebensmonats aus dem Dienststand
aus, ist die Ruhegenussbemessungsgrundlage gemal 8 5 Abs. 2 PO 1995 zu kiirzen. Dies gilt unter
anderem dann nicht, wenn die Beamtin bzw. der Beamte wegen dauernder Dienstunfahigkeit in den
Ruhestand versetzt worden ist, die Dienstunfahigkeit auf einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit
zurickzufuhren ist und der Beamtin bzw. dem Beamten aus diesem Grund eine monatliche Geldleistung
nach dem Unfallfiirsorgegesetz 1967 gebihrt.

Nunmehr soll klargestellt werden, dass fur die Anspruchsvoraussetzung der monatlichen Geldleistung
nach dem Unfallflirsorgegesetz 1967 auf die Verhéltnisse im Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung
in den Ruhestand abzustellen ist.

Zu Art. IV Z 3 (8§ 6 Abs. 2a PO 1995):

Wie schon derzeit hinsichtlich der Zeit einer (Eltern-)Karenz im Sinn der 8§53 bis 55 der
Dienstordnung 1994 oder eines Karenzurlaubes, fur den ein Pensionsbeitrag zu entrichten war, soll auch
hinsichtlich des Rechtsanspruchs auf Dienstfreistellung zur Begleitung eines Kindes bei
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Rehabilitationsaufenthalt klargestellt werden, dass diese Zeit als ruhegenussféahige Dienstzeit zur Stadt
Wien gilt.

Zu Art. IV Z 5 sowie Art. V Z 2 (§ 21 Abs. 8a PO 1995 sowie § 12 Abs. 2 Z 2 UFG 1967):

In Anlehnung an § 252 Abs. 2 Z 2 ASVG in der Fassung des Sozialversicherungs-
Anderungsgesetzes 2024 soll klargestellt werden, dass auch bei Téatigkeiten im Inland im Rahmen des
freiwilligen Sozialjahres (Abschnitt 2 des Freiwilligengesetzes, BGBI. | Nr. 17/2012) und des freiwilligen
Umweltschutzjahres (Abschnitt 3 des Freiwilligengesetzes) der Anspruch auf Waisenversorgungsgenuss
bzw. auf die Kinderzulage nach dem Unfallflirsorgegesetz 1967 weiterbesteht.

Zu Art. IV Z7 und Art. VI Z 1 (§ 73x PO 1995; § 11 Z 3 des Wiener Beziigegesetzes 1995):

Die in § 73x PO 1995 vorgesehene Pensionsanpassungsbestimmung fiir das Jahr 2025 gilt unmittelbar fur
Beamtinnen und Beamte der Gemeinde Wien sowie deren Hinterbliebene und Angehdrige, die einen
Anspruch auf Ruhe- oder Versorgungsbeziige nach der Pensionsordnung 1995 bzw. dem Ruhe- und
Versorgungsgenusszulagegesetz 1995 haben, und orientiert sich an der fir die Bundesbeamtinnen und
Bundesbeamten vorgesehenen Regelung des § 41 Abs. 11 des Pensionsgesetzes 1965 (in Verbindung mit
§ 807 ASVG).

Die vorgeschlagene Pensionserhdhung fiir das Jahr 2025 stellt auf das Gesamtpensionseinkommen ab und
begrenzt die volle Pensionsanpassung mit 4,6 % (also in der Hohe des Anpassungsfaktors 2025) auf
Gesamtpensionseinkommen, die 6.060 Euro nicht Uberschreiten (dieser Grenzwert entspricht der
monatlichen ASVG-Hoéchstbeitragsgrundlage des Jahres 2024). Alle (ber diesem Wert liegenden
Gesamtpensionseinkommen sollen mit einem Fixbetrag in der H6he von 278,76 Euro angepasst werden,
das sind 4,6 % von 6.060 Euro (§ 73x Abs. 1 PO 1995). Auf die Aussetzung der Aliquotierung der
erstmaligen Pensionsanpassung fur das Kalenderjahr 2025 geméR § 73v PO 1995 ist Bedacht zu nehmen.

Das Gesamtpensionseinkommen einer Person umfasst dabei alle im Dezember 2024 nach der
Pensionsordnung 1995, dem Ruhe- und Versorgungsgenusszulagegesetz 1995 und dem Wiener
Bezligegesetz 1995 gebihrenden und der Pensionsanpassung zum 1. Janner 2025 unterliegenden Ruhe-
und Versorgungsbeziige. Davon ausgenommen sind die Zulagen gemaR 8§ 29 und 30 PO 1995. Bei
Bezug zweier oder mehrerer Ruhe- oder Versorgungsbeziige, die zum Gesamtpensionseinkommen
zéhlen, soll jeder einzelne Ruhe- bzw. Versorgungsbezug, abhangig von der HOhe des
Gesamtpensionseinkommens, entweder um 4,6 % oder mit jenem Prozentsatz, der dem Anteil von
278,76 Euro am Gesamtpensionseinkommen entspricht, erhéht werden (8 73x Abs. 2 PO 1995).

Der in §11 Z3 des Wiener Bezligegesetzes 1995 eingefligte Verweis hat zur Folge, dass die
Bestimmungen des § 73x PO 1995 auch fir den Bereich der Funktiondrinnen und Funktiondre der Stadt
Wien anzuwenden sind.
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Textgegeniiberstellung
Das Inhaltsverzeichnis und die Anlagen 1 und 2 zum Wiener Bedienstetengesetz (Art. 111 Z 1 bis 4 und 23 bis 29) wurden in die Textgegenuberstellung nicht

aufgenommen.

Geltende Fassung

Vorgeschlagene Fassung

Artikel |

Anderung der Dienstordnung 1994

8 27. (1) bis (6) .....

(7) Der Beamte darf tber die fur ihn malgebende Arbeitszeit hinaus zur
Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermei-
dung eines Schadens unverziglich notwendig ist und ein Bediensteter mit voller
Arbeitszeit nicht zur Verfiigung steht. Soweit durch die Zeit einer solchen
Dienstleistung die volle Arbeitszeit nicht tberschritten wird, liegen Mehrdienst-
leistungen vor, die, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten ab Erbringung
der Mehrdienstleistung oder innerhalb eines im Dienstplan festgelegten lange-
ren Durchrechnungszeitraumes im Verhéltnis 1:1 in Freizeit ausgeglichen wer-
den, je nach Anordnung

1.bis3......
sind.

§110. (1) .....

(2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze oder Verordnungen des Bun-
des verweist, sind diese in der am 1. September 2024 geltenden Fassung anzu-
wenden.

(3) Soweit dieses Gesetz auf Richtlinien der Européischen Union verweist,
ist darunter die Fassung dieser Richtlinien am 1. September 2024 zu verstehen.

§27. (1) bis (6) .....

(7) Der Beamte darf Uber die fur ihn malRgebende Arbeitszeit hinaus zur
Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung
eines Schadens unverziglich notwendig ist. Der Beamte, dessen Arbeitszeit geméaR
8§ 28 oder § 55a oder § 61b herabgesetzt ist, darf Uber die fur ihn malgebende
Arbeitszeit hinaus aulerdem nur dann zur Dienstleistung herangezogen werden,
wenn kein Bediensteter zur Verfligung steht, auf den diese Voraussetzung nicht
zutrifft. Soweit durch die Zeit einer solchen Dienstleistung die volle Arbeitszeit
nicht Uberschritten wird, liegen Mehrdienstleistungen vor, die, wenn sie nicht
innerhalb von drei Monaten ab Erbringung der Mehrdienstleistung oder innerhalb
eines im Dienstplan festgelegten langeren Durchrechnungszeitraumes im Verhalt-
nis 1:1 in Freizeit ausgeglichen werden, je nach Anordnung

1.bis3......

sind. Fir Mehrdienstleistungen, die in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) oder an Sonn-
und Feiertagen geleistet wurden, ist Z 1 mit der MaRgabe anzuwenden, dass das
Verhéltnis fur den Freizeitausgleich 1:2 betrégt.

§110.(1) .....

(2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze oder Verordnungen des Bundes
verweist, sind diese in der am 1. Oktober 2024 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Soweit dieses Gesetz auf Richtlinien der Européischen Union verweist, ist
darunter die Fassung dieser Richtlinien am 1. Oktober 2024 zu verstehen.



Geltende Fassung
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Vorgeschlagene Fassung

Artikel 11

Anderung der Vertragsbedienstetenordnung 1995

§ 12. (1) bis (8b) .....

(9) Der Vertragshedienstete darf ber die fur ihn malgebende Arbeitszeit
hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die Dienstleistung
zur Vermeidung eines Schadens unverziglich notwendig ist und ein Bedienste-
ter mit voller Arbeitszeit nicht zur Verfligung steht. Soweit durch die Zeit einer
solchen Dienstleistung die volle Arbeitszeit nicht Uberschritten wird, liegen
Mehrdienstleistungen vor, die, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten ab
Erbringung der Mehrdienstleistung oder innerhalb eines im Dienstplan festge-
legten langeren Durchrechnungszeitraumes im Verhaltnis 1:1 in Freizeit ausge-
glichen werden, je nach Anordnung

1.bis3......

sind. Dies gilt auch in jenen Féllen, in denen eine Teilzeitbeschéaftigung aus
einem anderen als den in Abs. 1 genannten Griinden vereinbart wurde.

(10)und (11) .....
§64.(1).....

(2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am
1. September 2024 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Soweit dieses Gesetz auf Richtlinien der Européischen Union verweist,
ist darunter die Fassung dieser Richtlinien am 1. September 2024 zu verstehen.

§ 12. (1) bis (8b) .....

(9) Der Vertragsbedienstete darf tiber die fiir ihn maRgebende Arbeitszeit hin-
aus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur
Vermeidung eines Schadens unverziglich notwendig ist. Der Vertragsbedienstete,
dessen Arbeitszeit geméal Abs. 1 oder Abs. 8b oder § 33a oder § 37b herabgesetzt
ist, darf Ober die fur ihn maBgebende Arbeitszeit hinaus auflerdem nur dann zur
Dienstleistung herangezogen werden, wenn kein Bediensteter zur Verfugung steht,
auf den diese Voraussetzung nicht zutrifft. Soweit durch die Zeit einer solchen
Dienstleistung die volle Arbeitszeit nicht Uberschritten wird, liegen Mehrdienst-
leistungen vor, die, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten ab Erbringung der
Mehrdienstleistung oder innerhalb eines im Dienstplan festgelegten langeren
Durchrechnungszeitraumes im Verhdltnis 1:1 in Freizeit ausgeglichen werden, je
nach Anordnung

1.bis3......
sind. Fur Mehrdienstleistungen, die in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) oder an Sonn-
und Feiertagen geleistet wurden, ist Z 1 mit der MaRgabe anzuwenden, dass das
Verhaltnis fur den Freizeitausgleich 1:2 betrégt. Dies gilt auch in jenen Fallen, in
denen eine Teilzeitbeschaftigung aus einem anderen als den in Abs. 1 genannten
Griinden vereinbart wurde.

(10) und (11) .....
§64.(1) .....

(2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am
1. Oktober 2024 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Soweit dieses Gesetz auf Richtlinien der Européischen Union verweist, ist
darunter die Fassung dieser Richtlinien am 1. Oktober 2024 zu verstehen.

Artikel 111

Anderung des Wiener Bedienstetengesetzes

84.....

84. ...



Geltende Fassung

§7. (1) bis (5) ...

(6) Abs. 1 bis 5 gilt im Fall des § 109 mit der MaBgabe, dass an die Stelle
des Tages der Aufnahme bzw. des Tages des Beginns des Dienstverhaltnisses
der Zeitpunkt der Zuordnung der bzw. des Bediensteten zu einer Modellstelle
tritt.

§13.(1) ...

(2) Die Dauer der probeweisen Verwendung betragt sechs Monate. Ist der
probeweisen Verwendung eine voriibergehende Verwendung auf dem betref-
fenden Dienstposten vorangegangen, die die Dauer von drei Monaten Uber-
schritten hat, ist die gesamte Dauer der voriibergehenden Verwendung auf die
Dauer der probeweisen Verwendung anzurechnen. Zwischen dem letzten Tag
dieser voriibergehenden Verwendung und dem Beginn der probeweisen Ver-
wendung diirfen nicht mehr als sechs Monate liegen.
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Vorgeschlagene Fassung
Traineeprogramm

8§ 4a. (1) Das Traineeprogramm soll Personen, die ein Studium an einer Fach-
hochschule oder einer Universitit abgeschlossen haben, eine zielorientierte Wei-
terbildung zur Entwicklung der fachlichen und persénlichen Féhigkeiten bieten.
Auf die Zulassung zum Traineeprogramm besteht kein Rechtsanspruch.

(2) Das Traineeprogramm umfasst mehrere Stationen mit unterschiedlichen
Aufgaben und endet spétestens nach einer Gesamtdauer von 15 Monaten. Perso-
nen, die bereits ein Traineeprogramm bei der Stadt Wien absolviert haben, und
Personen, die bereits in einem sonstigen Dienstverhdltnis zur Gemeinde Wien
gestanden sind, sind zum Traineeprogramm nicht zuzulassen. Bei der Stadt Wien
absolvierte Ferial-, Pflicht- oder Verwaltungspraktika stehen einer Zulassung zum
Traineeprogramm nicht entgegen.

(3) 84 Abs. 3 bis 8 gilt fur Personen, die an einem Traineeprogramm der
Stadt Wien teilnehmen (Trainees), sinngeméal mit folgenden MalRgaben:

1. § 18 findet bei Entsendung von Trainees sinngemall Anwendung.

2. Fur ein Traineeprogramm in der Dauer von 15 Monaten besteht der An-
spruch auf Freistellung gemaR § 4 Abs. 5 im Ausmal von 250 Stunden.

§7.(1) bis(5) ....

(6) Abs. 1 bis 5 gilt in den Fallen der § 109 und 109a mit der MafRgabe, dass
an die Stelle des Tages der Aufnahme bzw. des Tages des Beginns des Dienstver-
héltnisses der Zeitpunkt der Zuordnung der bzw. des Bediensteten zu einer Mo-
dellstelle tritt.

§13.(1) ....

(2) Die Dauer der probeweisen Verwendung betragt sechs Monate, sofern die
bzw. der Bedienstete an mehr als der Halfte der Arbeitstage seit Beginn der pro-
beweisen Verwendung eine Dienstleistung erbracht hat. Andernfalls verlangert
sich die Dauer der probeweisen Verwendung so lange, bis die nach dem ersten
Satz erforderliche Anzahl an Arbeitstagen mit Dienstleistung erreicht ist. Ist der
probeweisen Verwendung eine voriibergehende VVerwendung auf dem betreffenden
Dienstposten vorangegangen, die die Dauer von drei Monaten tberschritten hat, ist
die gesamte Dauer der voriibergehenden Verwendung auf die Dauer der probewei-
sen Verwendung anzurechnen. Zwischen dem letzten Tag dieser voriibergehenden
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Geltende Fassung
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Vorgeschlagene Fassung
Verwendung und dem Beginn der probeweisen Verwendung dirfen nicht mehr als
sechs Monate liegen.

(3)und (4) ....
Karrierepfad

8§ 13a. (1) Eine Bedienstete bzw. ein Bediensteter, die bzw. der die in der Zu-
gangsverordnung (8 10) vorgesehenen Voraussetzungen fiir die Verwendung auf
einem Dienstposten einer Modellstelle der Modellfunktionen

1. ,Verwaltung/Administration Sachbearbeitung Allgemein* oder
2. ,,Verwaltung/Administration Sachbearbeitung Spezialisiert* oder
3. ,,Technische Sachbearbeitung Allgemein® oder

4., Technische Sachbearbeitung Spezialisiert*

erfullt, kann, wenn sie bzw. er dazu fachlich geeignet erscheint, auf einem Dienst-
posten verwendet werden, der einer Modellstelle der nachst héher bewerteten
Modellfunktion derselben Berufsfamilie zugeordnet ist, obwohl sie bzw. er die
dafiir in der Zugangsverordnung vorgesehenen Voraussetzungen noch nicht erfillt
(Karrierepfad).

(2) Wahrend des Karrierepfades ist die bzw. der Bedienstete der am héchsten
bewerteten Modellstelle ihrer bzw. seiner Modellfunktion (Abs. 1 Z 1 bis 4) zuzu-
ordnen. Fir die Einstufung in dem dieser Modellstelle zugeordneten Gehaltshand
sind im Rahmen des jeweiligen Anwendungsbereiches § 85 Abs. 1, § 86 und
§ 89 Abs. 1 bis 3 und 5 zu beachten.

(3) Der Karrierepfad endet planmaRig, wenn die bzw. der Bedienstete die in
der Zugangsverordnung fir die Verwendung auf einem Dienstposten einer Mo-
dellstelle der hoher bewerteten Modellfunktion vorgesehenen Voraussetzungen
erfullt. Mit Erfillen der Voraussetzungen ist die bzw. der Bedienstete in das der
betreffenden Modellstelle zugeordnete Gehaltshand einzureihen (§ 89). Die Dauer
des Karrierepfades ist auf die Dauer der probeweisen Verwendung (8 13) anzu-
rechnen.

(4) Erweist sich die bzw. der Bedienstete wéhrend des Karrierepfades als
nicht geeignet, ist der Karrierepfad vorzeitig zu beenden. Die bzw. der Bedienstete
ist auf einem fiir sie bzw. ihn geeigneten Dienstposten zu verwenden und entspre-
chend zu entlohnen.



Geltende Fassung

8 59. (1) bis (9a) .....

(10) Die bzw. der Bedienstete darf tber die fir sie bzw. ihn maligebende
Arbeitszeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die
Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverziiglich notwendig ist und
eine Bedienstete bzw. ein Bediensteter mit voller Arbeitszeit nicht zur Verfi-
gung steht. Soweit durch die Zeit einer solchen Dienstleistung die volle Arbeits-
zeit nicht Oberschritten wird, liegen Mehrdienstleistungen vor, die, wenn sie
nicht innerhalb von drei Monaten ab Erbringung der Mehrdienstleistung oder
innerhalb eines im Dienstplan festgelegten I&ngeren Durchrechnungszeitraumes
im Verhdltnis 1:1 in Freizeit ausgeglichen werden, je nach Anordnung

1. bis 3. .....

sind. Fur Mehrdienstleistungen, die in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) oder an
Sonn- und Feiertagen geleistet wurden, ist Z 1 mit der MaRgabe anzuwenden,
dass das Verhéltnis fur den Freizeitausgleich 1:1,75 betragt.

(11) bis (13) .....

876.(1).....

(2) Dem Einreihungsplan fiir das Gehaltsschema W1 sind folgende Berufs-
familien und Modellfunktionen zugeordnet:

1. bis 12a. .....

12b. Psychologie/Klinische Psychologie, bestehend aus der Modellfunktion
Psychologin bzw. Psychologe/Klinische Psychologin bzw. Klinischer
Psychologe

bis 17. .....

Politik, bestehend aus der Modellfunktion

Politische Referentin bzw. Politischer Referent

13.
18.

19. und 20. .....
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Vorgeschlagene Fassung
§59. (1) bis (9a) .....

(10) Die bzw. der Bedienstete darf tber die fiir sie bzw. ihn maligebende Ar-
beitszeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die Dienstleis-
tung zur Vermeidung eines Schadens unverzuglich notwendig ist. Die bzw. der
Bedienstete, deren bzw. dessen Arbeitszeit gemall Abs. 1 oder Abs. 9a oder § 62
oder § 64 herabgesetzt ist, darf uber die fur sie bzw. ihn maligebende Arbeitszeit
hinaus auflerdem nur dann zur Dienstleistung herangezogen werden, wenn keine
Bedienstete bzw. kein Bediensteter zur Verflgung steht, auf die bzw. den diese
Voraussetzung nicht zutrifft. Soweit durch die Zeit einer solchen Dienstleistung
die volle Arbeitszeit nicht tberschritten wird, liegen Mehrdienstleistungen vor,
die, wenn sie nicht innerhalb von drei Monaten ab Erbringung der Mehrdienstleis-
tung oder innerhalb eines im Dienstplan festgelegten langeren Durchrechnungs-
zeitraumes im Verhaltnis 1:1 in Freizeit ausgeglichen werden, je nach Anordnung

1.bis 3. .....

sind. Flir Mehrdienstleistungen, die in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) oder an Sonn-
und Feiertagen geleistet wurden, ist Z 1 mit der MaRgabe anzuwenden, dass das
Verhaltnis fiir den Freizeitausgleich 1:2 betragt.

(11) bis (13) .....

876.(1).....

(2) Dem Einreihungsplan fur das Gehaltsschema W1 sind folgende Berufsfa-
milien und Modellfunktionen zugeordnet:

1. bis 12a. .....

12b. Operationsmanagement, bestehend aus der Modellfunktion
Operationsmanagerin bzw. Operationsmanager

12c. Psychologie/Klinische Psychologie, bestehend aus der Modellfunktion
Psychologin bzw. Psychologe/Klinische Psychologin bzw. Klinischer
Psychologe

13. bis 17. .....

18. Politik, bestehend aus den Modellfunktionen

a) Politische Referentin Junior bzw. Politischer Referent Junior
b) Politische Referentin bzw. Politischer Referent

19. und 20. .....



Geltende Fassung

21. Informations-/Kommunikationstechnologie, bestehend aus den Modell-
funktionen

a) IKT-Servicedesk

b) IKT-Systembetrieb

c) IKT-Betreuung

d) IKT-Engineering

e) IKT-Organisation

f) IKT-Architektur

g) Chief Technologie Officer

22. ...
(3) bis (7) .....
8§ 89. (1) Die besoldungsrechtliche Einreihung in das neue Gehaltsband hat
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Vorgeschlagene Fassung

21. Informations-/Kommunikationstechnologie, bestehend aus den Modell-
funktionen

a) IKT-Servicedesk

b) IKT-Betreuung Junior

c) IKT-Engineering Junior

d) IKT-Engineering Professional

e) IKT-Systembetrieb

f) IKT-Betreuung

g) IKT-Engineering Senior

h) IKT-Organisation

i) IKT-Architektur

j) Chief Technologie Officer
22. ...

(3) bis (7) .....
8§ 89. (1) Die besoldungsrechtliche Einreihung in das neue Gehaltsband hat in

in jene Gehaltsstufe zu erfolgen, die dem niedrigsten Gehaltsbetrag zugeordnet jene Gehaltsstufe zu erfolgen, die dem niedrigsten Gehaltsbetrag zugeordnet ist,

ist, der das Gehalt, welches der besoldungsrechtlichen Stellung der bzw. des
Bediensteten am Tag der Hoherreihung im bisherigen Gehaltsband entsprache,
um mindestens 62,59 Euro (bersteigt.

der das Gehalt, welches der besoldungsrechtlichen Stellung der bzw. des Bediens-
teten am Tag der Hoherreihung im bisherigen Gehaltsband entsprache, um mindes-
tens die Differenz der Gehaltsbetrage der Gehaltsstufen 1 und 2 des neuen Ge-
haltsbandes (bersteigt. Erfolgt die Hoherreihung nicht in das nachsthéhere Ge-
haltsband, erhéht sich der sich aus dem ersten Satz ergebende Mindestbetrag um
die Differenz der Gehaltsbetrdge der Gehaltsstufen 1 und 2 jedes Gehaltsbandes,
das zwischen dem bisherigen und dem neuen Gehaltsband liegt.

(1a) Abweichend von Abs. 1 ist fur die Einreihung in das neue Gehaltsband
der flr die besoldungsrechtliche Stellung am Tag vor der Hoherreihung im bishe-
rigen Gehaltsband fir den Erfahrungsanstieg zu beriicksichtigende Zeitraum maR-
gebend, wenn

1. die Hoherreihung mit der Zuordnung zu einer Modellstelle derselben
Modellfunktion verbunden ist oder

2. die Dienstposten auf Grund einer Anderung der Anlage 1 und/oder der
Modellstellen-Verordnung einer héher bewerteten Modellstelle zugeord-
net werden.
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(2) bis (4) ..... (2) bis (4) .....

(5) Ist das gemal Abs. 1 nach der Hoherreihung gebiihrende Gehalt nicht (5) Ist das gemaR Abs. 1 nach der Hoherreihung geblihrende Gehalt nicht um
um mindestens 62,59 Euro hoher als das Gehalt, das der bzw. dem Bediensteten mindestens den gemaR Abs. 1 fiir die Einreihung in das neue Gehaltsband maRge-
bei Erreichen der ndchsthéheren Gehaltsstufe im bisherigen Gehaltsband ge- benden Betrag hoher als das Gehalt, das der bzw. dem Bediensteten bei Erreichen
blhrt hatte, und hatte die bzw. der Bedienstete die nichste Gehaltsstufe im bis- der n&chsthéheren Gehaltsstufe im bisherigen Gehaltsband gebiihrt hétte, und héatte
herigen Gehaltsband friiher als zu dem sich aus Abs. 3 und 4 ergebenden Zeit- die bzw. der Bedienstete die ndchste Gehaltsstufe im bisherigen Gehaltsband friiher
punkt erreicht, verbessert sich ihre bzw. seine besoldungsrechtliche Stellung mit als zu dem sich aus Abs. 3 und 4 ergebenden Zeitpunkt erreicht, verbessert sich ihre
Wirksamkeit der Héherreihung um den Zeitraum, der erforderlich ist, damit die bzw. seine besoldungsrechtliche Stellung mit Wirksamkeit der Hoherreihung um
bzw. der Bedienstete zum selben Zeitpunkt die ndchsthohere Gehaltsstufe er- den Zeitraum, der erforderlich ist, damit die bzw. der Bedienstete zum selben Zeit-
reicht, zu dem sie bzw. er die ndchsthéhere Gehaltsstufe im bisherigen Gehalts- punkt die ndchsthéhere Gehaltsstufe erreicht, zu dem sie bzw. er die nachsthdhere
band erreicht hétte. Gehaltsstufe im bisherigen Gehaltshand erreicht hétte.

©) ..... ©) ...

(7) Erfolgt die Hoherreihung nach einer zuvor erfolgten Rickreihung und
wird die bzw. der davon betroffene Bedienstete derselben Modellstelle, der sie
bzw. er bereits vor der Rickreihung zugeordnet war, oder einer anderen Modell-
stelle desselben Gehaltsbandes zugeordnet, sind Abs. 1 bis 6 sinngemaR mit der
Malgabe anzuwenden, dass die besoldungsrechtliche Stellung (8 86 Abs. 1) nach
der Hoherreihung zumindest der besoldungsrechtlichen Stellung zu entsprechen
hat, die die bzw. der Bedienstete unmittelbar vor der Riickreihung erreicht hatte.

§98. (1) bis (5) ..... §98. (1) bis (5) .....
(6) Der Mehrstundenzuschlag bei Teilzeitbeschaftigung betrégt (6) Der Mehrstundenzuschlag bei Teilzeitbeschaftigung betrégt
1 ... 1 ...
2. fir Mehrstunden, die in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) oder an Sonn- 2. flr Mehrstunden, die in der Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) oder an Sonn- und
und Feiertagen geleistet wurden, 75 % Feiertagen geleistet wurden, 100 %
der Grundvergltung. der Grundvergutung.
@ ..... @ .....
Entlohnung wahrend eines Verwaltungspraktikums Entlohnung wahrend eines Verwaltungspraktikums
§109.(1) ... §109.(1) ...
(2) Der Ausbildungsbeitrag ist im Nachhinein am Monatsletzten féllig. Ge- (2) Der Ausbildungsbeitrag ist im Nachhinein am Monatsletzten fallig. Ge-

bihrt der Ausbildungsbeitrag nur fur einen Teil des Monats, entféllt auf jeden bihrt der Ausbildungsbeitrag nur fir einen Teil des Monats, entféllt auf jeden
Kalendertag der verhéltnismaRige Teil des monatlichen Ausbildungsbeitrages.  Kalendertag der verhaltnismaRige Teil des monatlichen Ausbildungsbeitrages. Im
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(3)und (4) ...

Entgelterhéhung fur die Jahre 2022 bis 2024 fiir die in Gesundheits- und
Sozialbetreuungsberufen als Pflege- und Betreuungspersonal tétigen Be-
diensteten

8§ 115a. (1) Auf Grund des Entgelterhdhungs-Zweckzuschussgesetzes —
EEZG, BGBI. I Nr. 104/2022, wird festgelegt, dass den Bediensteten der Ge-
meinde Wien, die als Pflege- und Betreuungspersonal im Sinn des § 3 Abs. 1
und 2 EEZG in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen tétig sind, in den
Jahren 2022 und 2023 eine Entgelterhdhung gebihrt. Die Hohe der auf die ein-
zelnen anspruchsberechtigten Bediensteten in den Jahren 2022 und 2023 jeweils
entfallenden Entgelterh6hungsbetrdge und die Modalitaten in Bezug auf die
Auszahlung der Entgelterhéhungen sind nach MaRgabe der vom Bund auf
Grund des Entgelterhdhungs-Zweckzuschussgesetzes ergangenen \orgaben
sowie des auf die Bediensteten der Gemeinde Wien entfallenden Anteils an dem
fur das Land Wien vorgesehenen Zweckzuschuss durch Verordnung des fur
Personalangelegenheiten zustandigen Gemeinderatsausschusses festzulegen. Fir
die Entgelterhéhung des Jahres 2024 gilt dies sinngemaR.

Q) ...
§136. (1) .....

(2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am
1. September 2024 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Soweit dieses Gesetz auf Richtlinien der Européischen Union verweist,
ist darunter die Fassung dieser Richtlinien am 1. September 2024 zu verstehen.

§138h. ....
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Fall der Herabsetzung der Arbeitszeit gemaR § 4 Abs. 4 ist § 105 sinngemal’ an-
zuwenden.

(3) und (4) ...
Entlohnung wéhrend eines Traineeprogramms

§ 109a. Abweichend von 8 75 Abs. 1 und 2 gebihrt den Trainees fir
die Dauer der ordnungsgemafRen Teilnahme an einem Traineeprogramm ein mo-
natlicher Ausbildungsbeitrag in der Hohe von 80 % des jeweiligen Anfangsgehalts
des Gehaltshandes, dem die der Verwendung der bzw. des Trainees entsprechende
Modellstelle zugeordnet ist. § 109 Abs. 2 bis 4 gilt sinngeméR.

Entgelterhéhung fir die in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen als
Pflege- und Betreuungspersonal tatigen Bediensteten

8 115a. (1) Auf Grund des Entgelterhéhungs-Zweckzuschussgesetzes —
EEZG, BGBI. | Nr. 104/2022, wird festgelegt, dass den Bediensteten der Gemein-
de Wien, die als Pflege- und Betreuungspersonal im Sinn des § 3 Abs. 1 und 2
EEZG in Gesundheits- und Sozialbetreuungsberufen tétig sind, in den Jahren 2022
und 2023 eine Entgelterhdhung gebihrt. Die Hohe der auf die einzelnen an-
spruchsberechtigten Bediensteten in den Jahren 2022 und 2023 jeweils entfallen-
den Entgelterhdhungsbetrage und die Modalititen in Bezug auf die Auszahlung
der Entgelterhéhungen sind nach MaRgabe der vom Bund auf Grund des Entgel-
terhdhungs-Zweckzuschussgesetzes ergangenen Vorgaben sowie des auf die Be-
diensteten der Gemeinde Wien entfallenden Anteils an dem fir das Land Wien
vorgesehenen Zweckzuschuss durch Verordnung des fir Personalangelegenheiten
zustandigen Gemeinderatsausschusses festzulegen. Fir die Entgelterhéhung der
Jahre 2024 bis 2028 gilt dies sinngemal.

Q...
§136. (1) .....

(2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am
1. Oktober 2024 geltenden Fassung anzuwenden.

(3) Soweit dieses Gesetz auf Richtlinien der Européischen Union verweist, ist
darunter die Fassung dieser Richtlinien am 1. Oktober 2024 zu verstehen.

§138h. ....
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Ubergangsbestimmung zur 28. Novelle zum Wiener Bedienstetengesetz

8§ 138i. Die bzw. der Bedienstete, deren bzw. dessen Hoherreihung vor dem
Inkrafttreten des 8§89 Abs.7 in der Fassung der 28. Novelle zum Wiener
Bedienstetengesetz erfolgt ist, erhalt mit Wirksamkeit des Inkrafttretens dieser
Bestimmung die besoldungsrechtliche Stellung, die sie bzw. er zu diesem Zeit-
punkt erreicht hatte, wenn § 89 Abs. 7 in der Fassung der 28. Novelle zum Wiener
Bedienstetengesetz auf ihre bzw. seine Hoherreihung anzuwenden gewesen ware.

Artikel 1V
Anderung der Pensionsordnung 1995
§1.(1)bis (@) .....
(5) Kinder sind
1.

81.(1)bis4).....

(5) Kinder sind

1. ...

2. die legitimierten Kinder,
3.bis5. ...

(6) bis (8) .....

85 (Hund (2) .....

(3) Abs. 2 gilt nicht, wenn
1

2. der Beamte wegen dauernder Dienstunfahigkeit (§ 68a Abs. 1 Z 1 und
8§68b Abs. 1 Z2 DO 1994) in den Ruhestand versetzt worden ist, die
Dienstunfahigkeit auf einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zu-
riickzufahren ist und dem Beamten aus diesem Grund eine monatliche
Geldleistung nach dem Unfallfiirsorgegesetz 1967 — UFG 1967, LGBI.
fir Wien Nr. 8/1969, gebihrt. In einem sonstigen Dienst- oder Ausbil-
dungsverhéltnis zu einer Gebietskdrperschaft erlittene Arbeits- oder
Dienstunféalle und Berufskrankheiten sowie im Prasenz-, Ausbildungs-
oder Wehrdienst erlittene Dienstbeschadigungen im Sinn des Heeres-
entschadigungsgesetzes, BGBI. | Nr. 162/2015, gelten als Dienstunfalle
nach 8 2 Z 10 UFG 1967 bzw. Berufskrankheiten nach § 2 Z 11
UFG 1967 und deshalb gebuhrende monatliche Geldleistungen als mo-
natliche Geldleistungen nach dem Unfallfiirsorgegesetz 1967.

2.
3.

die vor der EheschlieRung geborenen gemeinsamen Kinder,
bis 5. ...

(6) bis (8) .....
85 (Hund (2) .....
(3) Abs. 2 gilt nicht, wenn

1

2.

der Beamte wegen dauernder Dienstunfahigkeit (§ 68a Abs.1 Z1 und
868b Abs.1 Z2 DO 1994) in den Ruhestand versetzt worden ist, die
Dienstunfahigkeit auf einen Dienstunfall oder eine Berufskrankheit zu-
rickzufihren ist und dem Beamten aus diesem Grund im Zeitpunkt der
Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand eine monatliche Geldleis-
tung nach dem Unfallfursorgegesetz 1967 — UFG 1967, LGBI. fir Wien
Nr. 8/1969, gebuhrt. In einem sonstigen Dienst- oder Ausbildungsverhalt-
nis zu einer Gebietskorperschaft erlittene Arbeits- oder Dienstunfélle und
Berufskrankheiten sowie im Préasenz-, Aushildungs- oder Wehrdienst er-
littene Dienstbeschadigungen im Sinn des Heeresentschadigungsgeset-
zes, BGBI. | Nr. 162/2015, gelten als Dienstunfalle nach § 2 Z 10
UFG 1967 bzw. Berufskrankheiten nach § 2 Z 11 UFG 1967 und deshalb
gebihrende monatliche Geldleistungen als monatliche Geldleistungen
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4)bis (5) .....

§6.(1)und (2) .....

(2a) Die Zeit einer (Eltern-)Karenz im Sinn der §8 53 bis 55 der Dienst-
ordnung 1994 oder eines Karenzurlaubes, fir den ein Pensionsbeitrag zu ent-
richten war, gilt als ruhegenul3fahige Dienstzeit zur Stadt Wien. Die Zeit eines
Karenzurlaubes, der gemaR 8§56 Abs.1 der Dienstordnung 1994 in der ab
1. Mai 1998 geltenden Fassung gewdhrt worden ist, zahlt auf die ruhegenuf3fé-

hige Dienstzeit zur Hélfte, wenn der Beamte vor dem 1. Dezember 2002 aus
dem Dienststand ausgeschieden ist.

3)....
8§14.(1).....
(2) Der uberlebende Ehegatte hat keinen Anspruch auf VersorgungsgenuB,

wenn er am Sterbetag des Beamten das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Dies gilt nicht, wenn

1.bis3. ...

4. durch die EheschlieBung ein Kind legitimiert worden ist oder

5 ...

(3) Der (berlebende Ehegatte hat ferner keinen Anspruch auf Versor-

gungsgenul, wenn die Ehe wéhrend des Ruhestandes des Beamten geschlossen
worden ist. Dies gilt nicht, wenn

1. bis3......
4. durch die EheschlieBung ein Kind legitimiert worden ist oder
5 ...

(4)und (5) .....
821.(1)bis(8) .....

(8a) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18. Lebensjahr voll-
endet hat, gebihrt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuss, wenn
und solange das Kind als Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres, des Freiwil-
ligen Umweltschutzjahres, des Gedenkdienstes oder des Friedens- und Sozial-
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nach dem Unfallfursorgegesetz 1967.

(4) bis (5) ...
8§6.(1)und (2) .....

(2a) Die Zeit einer (Eltern-)Karenz im Sinn der 88 53 bis 55 der Dienstord-
nung 1994, einer Dienstfreistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitati-
onsaufenthalt gemé&R § 61c der Dienstordnung 1994 oder eines Karenzurlaubes, fur
den ein Pensionsbeitrag zu entrichten war, gilt als ruhegenul3fahige Dienstzeit zur
Stadt Wien. Die Zeit eines Karenzurlaubes, der gemal} § 56 Abs. 1 der Dienstord-
nung 1994 in der ab 1. Mai 1998 geltenden Fassung gewéhrt worden ist, z&hlt auf
die ruhegenuR¥fahige Dienstzeit zur Halfte, wenn der Beamte vor dem 1. Dezember
2002 aus dem Dienststand ausgeschieden ist.

3).....
§14.(1).....
(2) Der Uberlebende Ehegatte hat keinen Anspruch auf VersorgungsgenuB,

wenn er am Sterbetag des Beamten das 35. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
Dies gilt nicht, wenn

1.bis3......

4. vor der Eheschliefung ein gemeinsames Kind geboren wurde oder

5 ...
(3) Der Uberlebende Ehegatte hat ferner keinen Anspruch auf Versorgungsge-

nul, wenn die Ehe wahrend des Ruhestandes des Beamten geschlossen worden ist.
Dies gilt nicht, wenn

1.bis3.....
4. vor der Eheschlielung ein gemeinsames Kind geboren wurde oder
5 ...

4)und (5) .....
§21.(1)bis(8) .....

(8a) Dem Kind eines verstorbenen Beamten, das das 18. Lebensjahr vollendet
hat, gebuhrt auf Antrag ein monatlicher Waisenversorgungsgenuss, wenn und
solange das Kind als Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres, des Freiwilligen
Umweltschutzjahres, des Gedenkdienstes oder des Friedens- und Sozialdienstes im
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dienstes im Ausland tatig ist, langstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjah-
res.

(9) bis (15) .....
§23.(1)bis (3) .....

(4) Der Versorgungsbezug - ausgenommen die Erganzungszulage - darf die
Unterhaltsleistung nicht tbersteigen, auf die der frihere Ehegatte gegen den
verstorbenen Beamten an dessen Sterbetag Anspruch gehabt hat. Dies gilt je-
doch nicht, wenn

lound 2. ....

3. der fruhere Ehegatte im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des
Scheidungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat;
diese Voraussetzung entféllt, wenn
a)....

b) aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder durch diese
Ehe ein Kind legitimiert worden ist oder die Ehegatten gemeinsam
ein Wahlkind angenommen haben und das Kind in allen diesen Fal-
len am Sterbetag des Beamten dem Haushalt des friheren Ehegatten
angehort und Anspruch auf Waisenversorgungsgenul? hat; das Erfor-
dernis der Haushaltszugehdrigkeit entféllt bei nachgeborenen Kin-
dern.

(5) bis (8) .....
§73w. .....
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Ausland gemal Abschnitt 2 bis 4 des Freiwilligengesetzes, BGBI. | Nr. 17/2012,
tatig ist, l&ngstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.

(9) bis (15) .....

8§23.(1)bis(3) .....

(4) Der Versorgungsbezug - ausgenommen die Ergénzungszulage - darf die
Unterhaltsleistung nicht tbersteigen, auf die der frihere Ehegatte gegen den ver-

storbenen Beamten an dessen Sterbetag Anspruch gehabt hat. Dies gilt jedoch
nicht, wenn

l.und 2. ....

3. der frihere Ehegatte im Zeitpunkt des Eintrittes der Rechtskraft des
Scheidungsurteiles das 40. Lebensjahr vollendet hat;
diese Voraussetzung entfallt, wenn
a) ...

b) aus der geschiedenen Ehe ein Kind hervorgegangen oder vor der Ehe-
schlieBung ein gemeinsames Kind geboren worden ist oder die Ehegat-
ten gemeinsam ein Wahlkind angenommen haben und das Kind in allen
diesen Fallen am Sterbetag des Beamten dem Haushalt des friiheren
Ehegatten angehort und Anspruch auf Waisenversorgungsgenul? hat;
das Erfordernis der Haushaltszugehérigkeit entféllt bei nachgeborenen
Kindern.

(5) bis (8) .....
§73w. .....
Pensionsanpassung fur das Kalenderjahr 2025

8 73x. (1) Abweichend von § 46 Abs. 2 erster Satz und Abs. 3 sowie 85
Abs. 4 und 8 6 Abs. 2 erster Satz RVZG 1995 ist das Gesamtpensionseinkommen
mit 1. Janner 2025 wie folgt zu erhdhen:

1. wenn es nicht mehr als 6.060 Euro monatlich betrégt, um 4,6 %,
2. wenn es mehr als 6.060 Euro monatlich betragt, um 278,76 Euro.

(2) Das Gesamtpensionseinkommen im Sinn des Abs. 1 einer Person umfasst
alle im Dezember 2024 nach diesem Gesetz, dem RVZG 1995 und dem Wiener
Bezligegesetz 1995 gebiihrenden und der Pensionsanpassung zum 1. Janner 2025



12 von 13

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
unterliegenden Ruhe- und Versorgungsbeziige. Ausgenommen sind die Zulagen
gemal 8§ 29 und 30. Bezieht eine Person zwei oder mehrere Ruhe- oder Versor-
gungsbeziige, die zum Gesamtpensionseinkommen zahlen, ist jeder einzelne Ruhe-
bzw. Versorgungsbezug entweder mit dem Prozentsatz nach Abs. 1 Z 1 oder — im
Fall des Abs. 1 Z 2 — mit jenem Prozentsatz zu erhéhen, der dem Anteil von
278,76 Euro am Gesamtpensionseinkommen entspricht.

874.(1)..... 874.(1).....
(2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am (2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am
1. November 2023 geltenden Fassung anzuwenden. 1. Oktober 2024 geltenden Fassung anzuwenden.
Artikel V
Anderung des Wiener Unfallfiirsorgesetzes 1967
§ 2. Im Sinne dieses Gesetzes gilt als 8 2. Im Sinne dieses Gesetzes gilt als
1. bis6. ..... 1. bisé6. .....
7. Kind: 7. Kind:
a) a)
b) das legitimierte Kind, b) das vor der Eheschliefung geborene gemeinsame Kind,
c) bise) ..... c) bise) .....
8. bis 12. ..... 8. bis 12. .....
812.(1)..... 812.(1).....
(2) Die Kinderzulage gebuhrt auf Antrag auch nach Vollendung des (2) Die Kinderzulage gebuhrt auf Antrag auch nach Vollendung des
18. Lebensjahres, wenn das Kind 18. Lebensjahres, wenn das Kind
1. ... 1. ...
2. als Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres, des Freiwilligen Umwelt- 2. als Teilnehmer des Freiwilligen Sozialjahres, des Freiwilligen Umwelt-
schutzjahres, des Gedenkdienstes oder des Friedens- und Sozialdienstes schutzjahres, des Gedenkdienstes oder des Friedens- und Sozialdienstes
im Ausland tatig ist, langstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjah- im Ausland gemaR Abschnitt 2 bis 4 des Freiwilligengesetzes, BGBI. |
res; Nr. 17/2012, tétig ist, langstens bis zur VVollendung des 27. Lebensjahres;
K 3 ...
§17.(1)bis(4) ..... §17.(1)bis(4) .....
(5) Der Uberlebende Ehegatte hat keinen Anspruch auf Rente, wenn die (5) Der uberlebende Ehegatte hat keinen Anspruch auf Rente, wenn die Ehe

Ehe erst nach dem Eintritt der Versehrtheit geschlossen worden und der Tod erst nach dem Eintritt der Versehrtheit geschlossen worden und der Tod innerhalb
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innerhalb des ersten Jahres der Ehe eingetreten ist, es sei denn, daB aus der Ehe des ersten Jahres der Ehe eingetreten ist, es sei denn, dass aus der Ehe ein Kind
ein Kind hervorgeht bzw. aus der Ehe oder einer friheren Ehe mit dem Versehr- hervorgeht bzw. aus der Ehe oder einer friheren Ehe mit dem Versehrten ein Kind
ten ein Kind hervorgegangen oder daf durch die Ehe oder eine friihere Ehe mit hervorgegangen oder dass vor der Ehe oder einer friiheren Ehe mit dem Versehrten

dem Versehrten ein Kind legitimiert worden ist. ein gemeinsames Kind geboren worden ist.
©) ..... ©) .....
§38.(1) ..... §38.(1).....
(2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am (2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am
1. Janner 2023 geltenden Fassung anzuwenden. 1. Oktober 2024 geltenden Fassung anzuwenden.
Artikel VI
Anderung des Wiener Beziigegesetzes 1995
§ 11. Folgende Bestimmungen der Pensionsordnung 1995 sind anzuwen- 8 11. Folgende Bestimmungen der Pensionsordnung 1995 sind anzuwenden:
den:
l.und 2. ..... l.und 2. .....
3.8 46 Abs. 2 und 3 gilt mit der Mal3gabe, dass flr die Kalenderjah- 3. 846 Abs. 2 und 3 gilt mit der Mal3gabe, dass fiir die Kalenderjahre 2008
re 2008 und 2009 die Pensionsanpassung gemal den Bestimmungen und 2009 die Pensionsanpassung gemaR den Bestimmungen des § 634
des § 634 Abs. 10 bis 12 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes Abs. 10 bis 12 des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG),
(ASVG), BGBI. Nr. 189/1955, fir die Kalenderjahre 2010 bis 2012 BGBI. Nr. 189/1955, flr die Kalenderjahre 2010 bis 2012 keine Pensions-
keine Pensionsanpassung vorzunehmen ist, fur die Kalenderjahre 2013 anpassung vorzunehmen ist, fur die Kalenderjahre 2013 und 2014 § 73e
und 2014 § 73e und flr die Kalenderjahre 2019 bis 2024 8§ 73p, 73q, und fir die Kalenderjahre 2019 bis 2025 8§ 73p, 73q, 73s, 73t und § 73u
73s, 73t und § 73u Abs.1 bis 3 sowie § 73w gelten; Abs. 1 bis 3, 873w sowie 8§ 73x gelten;
4. ... 4. ...
§57.(1) ..... §57.(1) .....
(2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am (2) Soweit dieses Gesetz auf Bundesgesetze verweist, sind diese in der am

1. November 2023 geltenden Fassung anzuwenden. 1. Oktober.2024 geltenden Fassung anzuwenden.
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	7. § 13 Abs. 2 erster Satz wird durch folgende Sätze ersetzt:
	8. Nach § 13 wird folgender § 13a samt Überschrift eingefügt:
	9. In § 59 Abs. 10 wird der erste Satz durch die Sätze „Die bzw. der Bedienstete darf über die für sie bzw. ihn maßgebende Arbeitszeit hinaus zur Dienstleistung nur herangezogen werden, wenn die Dienstleistung zur Vermeidung eines Schadens unverzüglic...
	10. In § 76 Abs. 2 erhält die bisherige Z 12b die Bezeichnung „12c.“ und wird nach Z 12a folgende Z 12b eingefügt:
	11. § 76 Abs. 2 Z 18 lautet:
	12. § 76 Abs. 2 Z 21 lautet:
	13. § 89 Abs. 1 wird durch folgende Abs. 1 und 1a ersetzt:
	14. In § 89 Abs. 5 wird der Ausdruck „62,59 Euro“ durch die Wortfolge „den gemäß Abs. 1 für die Einreihung in das neue Gehaltsband maßgebenden Betrag“ ersetzt.
	15. § 89 wird folgender Abs. 7 angefügt:
	16. In § 98 Abs. 6 Z 2 wird der Ausdruck „75 %“ durch den Ausdruck „100 %“ ersetzt.
	17. § 109 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt:
	18. Nach § 109 wird folgender § 109a samt Überschrift eingefügt:
	19. Die Überschrift zu § 115a lautet:
	20. § 115a Abs. 1 letzter Satz wird durch folgenden Satz ersetzt:
	21. In § 136 Abs. 2 und 3 wird jeweils das Datum „1. September 2024“ durch das Datum „1. Oktober 2024“ ersetzt.
	22. Nach § 138h wird folgender § 138i samt Überschrift eingefügt:
	23. In der Anlage 1 wird im Schema W1 nach der der Berufsfamilie „Medizinphysik“ zugeordneten Tabelle folgende Tabelle eingefügt:
	24. In der Anlage 1 im Schema W1 in der der Berufsfamilie „Politik“ zugeordneten Tabelle wird in der der Modellfunktion „Politische Referentin bzw. Politischer Referent“ zugeordneten Zeile in der Spalte „Gehaltsband“ der Ausdruck „W1/9 - W1/11“ durch ...
	25. In der Anlage 1 im Schema W1 werden in der der Berufsfamilie  „Informations-/Kommunikationstechnologie“ zugeordneten Tabelle nach der der Modellfunktion „IKT-Servicedesk“ zugeordneten Zeile folgende Zeilen eingefügt:
	26. In der Anlage 1 im Schema W1 in der der Berufsfamilie „Informations-/Kommunikationstechnologie“ zugeordneten Tabelle lautet in der der Modellfunktion „IKT-Betreuung“ zugeordneten Zeile in der Spalte „Funktionsbeschreibung“ der erste Satz:
	27. In der Anlage 1 im Schema W1 in der der Berufsfamilie  „Informations-/Kommunikationstechnologie“ zugeordneten Tabelle wird in der der Modellfunktion „IKT-Engineering“ zugeordneten Zeile der Ausdruck „IKT-Engineering“ jeweils durch den Ausdruck „IK...
	28. In der Anlage 1 im Schema W1 in der der Berufsfamilie „Lehrerinnen und Lehrer (Pädagoginnen und Pädagogen)“ zugeordneten Tabelle wird in der der Modellfunktion „Lehrerin bzw. Lehrer an den berufsbildenden Privatschulen der Stadt Wien“ zugeordneten...
	29. In der Anlage 2 lautet der Einreihungsplan für das Schema W1 wie folgt:
	Artikel IV
	1. § 1 Abs. 5 Z 2 lautet:
	2. In § 5 Abs. 3 Z 2 wird nach dem Wort „Grund“ die Wortfolge „im Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in den Ruhestand“ eingefügt.
	3. In § 6 Abs. 2a werden nach dem Zitat „§§ 53 bis 55 der Dienstordnung 1994“ ein Beistrich und die Wortfolge „einer Dienstfreistellung zur Begleitung eines Kindes bei Rehabilitationsaufenthalt gemäß § 61c der Dienstordnung 1994“ eingefügt.
	4. In § 14 Abs. 2 und 3 lautet Z 4 jeweils:
	5. In § 21 Abs. 8a wird nach dem Wort „Ausland“ die Wortfolge „gemäß Abschnitt 2 bis 4 des Freiwilligengesetzes, BGBl. I Nr. 17/2012,“ eingefügt.
	6. In § 23 Abs. 4 Z 3 lit. b wird die Wortfolge „durch diese Ehe ein Kind legitimiert“ durch die Wortfolge „vor der Eheschließung ein gemeinsames Kind geboren“ ersetzt.
	7. Nach § 73w wird folgender § 73x samt Überschrift eingefügt:
	8. In § 74 Abs. 2 wird das Datum „1. November 2023“ durch das Datum „1. Oktober 2024“ ersetzt.
	Artikel V
	1. § 2 Z 7 lit. b lautet:
	2. In § 12 Abs. 2 Z 2 wird nach dem Wort „Ausland“ die Wortfolge „gemäß Abschnitt 2 bis 4 des Freiwilligengesetzes, BGBl. I Nr. 17/2012,“ eingefügt.
	3. In § 17 Abs. 5 wird das Wort „daß“ jeweils durch das Wort „dass“ und die Wortfolge „durch die Ehe oder eine frühere Ehe mit dem Versehrten ein Kind legitimiert“ durch die Wortfolge „vor der Ehe oder einer früheren Ehe mit dem Versehrten ein gemeins...
	4. In § 38 Abs. 2 wird das Datum „1. Jänner 2023“ durch das Datum „1. Oktober 2024“ ersetzt.
	Artikel VI
	1. In § 11 Z 3 wird die Wortfolge „für die Kalenderjahre 2019 bis 2024 §§ 73p, 73q, 73s, 73t und § 73u Abs. 1 bis 3 sowie § 73w“ durch die Wortfolge „für die Kalenderjahre 2019 bis 2025 §§ 73p, 73q, 73s, 73t und § 73u Abs. 1 bis 3, § 73w sowie § 73x“ ...
	2. In § 57 Abs. 2 wird das Datum „1. November 2023“ durch das Datum „1. Oktober 2024“ ersetzt.
	Artikel VII
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